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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Feichter über die Beschwerde von XXXX , StA: 
Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 23.03.2017, Zl. 15-
1073293400-150658149, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 13.05.2019 zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 Asylgesetz BGBl. I Nr. 100/2005 (AsylG 
2005) der Status des Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß 
 

§ 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Die beschwerdeführende Partei führt nach eigenen Angaben den im Spruch genannten Namen, ist 
Staatsangehöriger Afghanistans, gehört der paschtunischen Volksgruppe und dem sunnitischen Glauben an, war 
im Heimatland zuletzt in Kabul wohnhaft, reiste illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am 11.06.2015 einen 
Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Im Rahmen der Erstbefragung gab er an, er sei in Laghman geboren. Als Grund für seine Ausreise gab er an, 
dass sein Vater ein General beim Militär gewesen sei. Dieser sei von den Taliban verhaftet worden und nach 
seiner Haftentlassung sei er verstorben. Der Beschwerdeführer sei ebenfalls von den Taliban angegriffen und 
gefoltert worden. Er sei mit dem Tode bedroht worden und habe deshalb Afghanistan verlassen. 
 

Am 10.01.2017 und am 02.02.2017 wurde der Beschwerdeführer vor dem BFA einvernommen. Als Fluchtgrund 
gab der Beschwerdeführer vor dem BFA zusammengefasst an, dass er Afghanistan habe verlassen müssen, weil 
sein Leben in Gefahr gewesen sei. Sein Vater, der mittlerweile verstorben sei, sei zu Unrecht inhaftiert worden 
und es werde behauptet, dass dieser Personen noch Geld schulde. Der Beschwerdeführer sei von den Taliban 
entführt und bedroht worden. Da der Beschwerdeführer für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet habe, 
seien die Taliban hinter ihm her. Er hätte eigentlich ein normales gutes Leben führen wollen, doch es sei ihm 
alles genommen worden. 
 

2. Mit nunmehr angefochtenen Bescheid des BFA vom 23.03.2017 wurde der Antrag auf internationalen Schutz 
des Beschwerdeführers sowohl hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten, als auch 
hinsichtlich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf Afghanistan abgewiesen 
und es wurde dem Beschwerdeführer ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigenden Gründen nicht 
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erteilt. Gegen ihn wurde eine Rückkehrentscheidung erlassen und festgestellt, dass die Abschiebung nach 
Afghanistan zulässig sein, es wurde ihm eine Frist von 14 Tagen für die freiwillige Ausreise gewährt. 
 

Begründend wurde nach Wiedergabe der Einvernahmeprotokolle, die Identität, Staatsangehörigkeit, 
Volksgruppenzugehörigkeit festgestellt. Er leide an keinen lebensbedrohlich physischen oder psychischen 
Beeinträchtigungen des Gesundheitszustandes. Er hätte weder von staatlicher Seite noch aus religiösen 
ethnischen oder politischen Gründen Verfolgung oder Bedrohung zu befürchten. Die von ihm zur Begründung 
des Asylantrages vorgebrachten Fluchtgründe hätten nicht als entscheidungsrelevanter Sachverhalt festgestellt 
werden können. Es gäbe keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass er im Fall einer Rückkehr einer 
Verfolgung im Sinne der GFK oder des § 8 AsylG ausgesetzt sei. 
 

Vor dem BFA legte der Beschwerdeführe insbesondere folgende Unterlagen vor: 
 

1) Kopie der Tazkira 
 

2) Lehrvertrag eines österreichischen Hotels, der Beschwerdeführer ist als Hotel- und Gastgewerbeassistent tätig 
 

3) Dienstausweis einer afghanischen Firma namens " XXXX " 
 

4) Arbeitszeugnis von einem Institut für Bildung, Bestätigung der Ausbildung als Buchhalter. 
 

5) Diverse Bestätigungen und Lohnzettel der Firma " XXXX " 
 

6) Abschluss bzw. Maturazeugnis einer afghanischen Schule. 
 

7) Kopien über den Fall betreffend den Vater des Beschwerdeführers 
 

8) Honorarnote von einem Allgemeinmediziner sowie Terminkarte für Physiotherapie 
 

3. In der dagegen erhobenen Beschwerde wurde insbesondere ausgeführt, dass sowohl der Vater als auch der 
Beschwerdeführer selbst zu den gefährdeten Personengruppen gehören würden, die von den Taliban verfolgt 
würden. Es seien die Rückkehrbefürchtungen nachvollziehbar und glaubhaft vor dem Hintergrund der 
Länderberichte. Der Beschwerdeführer könne nicht in seine Heimat zurückkehren, da er dort mit Verfolgung 
oder gar seinem Tod rechnen müsste. Seines Erachtens ergebe sich aus den Niederschriften der Einvernahme 
kein Widerspruch hinsichtlich seines Fluchtvorbringens. Der Beschwerdeführer halte seine Angaben aufrecht 
und seiner Ansicht nach würden sich keine Widersprüche in seinen Angaben ergeben. Der Beschwerdeführer 
habe am XXXX 2016 einen Lehrvertrag unterschrieben und besuche als Lehrling die Fachhochschule für 
Tourismus und handelt. Er erlerne den Beruf des "Kochs" mit der Lehrzeitdauer bis 

XXXX .2018. 
 

Zusammen mit der Beschwerde wurde ein Lehrvertrag von einem österreichischen Hotel, ein Bescheid des AMS 
über die Beschäftigungsbewilligung, eine Meldebestätigung und die Einberufung zum Berufschulbesuch einer 
österreichischen Fachberufschule für Tourismus und Handel samt Schulbesuchsbestätigung übermittelt. 
 

4. Zur Ermittlung des entscheidungserheblichen Sachverhalts fand am 13.05.2019 vor dem 
Bundesverwaltungsgericht eine mündliche Beschwerdeverhandlung statt, in welcher der Beschwerdeführer zu 
seinen Lebensumständen in Afghanistan und Österreich sowie zu seinem Fluchtvorbringen und der Möglichkeit 
einer Rückkehr in den Herkunftsstaat befragt wurde. Das ordnungsgemäß geladene Bundesamt nahm an der 
mündlichen Verhandlung nicht teil. 
 

Der Beschwerdeführer legte wie beim BFA eine Kopie seiner Tazkira vor, er sei in Kandahar geboren, sei mit 
zehn Jahren nach Laghman und nach einem Jahr nach Kabul umgezogen. Er gab zusammengefasst insbesondere 
an, sein Vater sei Polizeioffizier gewesen, dieser habe im Gefängnis in Kabul gearbeitet. Sein Vater sei zu 
XXXX Jahren Haft verurteilt worden, weil er beschuldigt worden sei, dass er Häftlingen ermöglich habe zu 
flüchten und er dafür Geld verlangt habe. Einen Monat nach der Entlassung aus dem Gefängnis sei der Vater des 
Beschwerdeführers verstorben. 
 

Der Beschwerdeführer verwies auf die vorgelegten Unterlagen. 
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Der Beschwerdeführer sei der älteste Sohn der Familie und habe bei einer privaten Wasserfirma sowie einer 
amerikanischen Firma gearbeitet. Er habe zwölf Jahre die Schule besucht und bei einer Firma namens " XXXX " 
ungefähr ab 2010 rund acht Monate gearbeitet, ab 2010 habe er dann zwei Jahre lang bei einer amerikanischen 
Firma namens " XXXX " gearbeitet. Dann habe er angefangen zu studieren an einem Institut in Kabul. Nebenbei 
habe er in einer Apotheke gearbeitet, bis zur Ausreise habe er das Institut zwei Jahre lang besucht. Seine Mutter 
sei wieder verheiratet und ihr neuer Mann kümmere sich um die Geschwister des Beschwerdeführers. 
 

In Österreich sei er in der zweiten Schulklasse als Koch, er habe die Lehrabschlussprüfung noch nicht absolviert, 
die könnte er nach Abschluss der zweiten Klasse machen. Er sei in einem österreichischen Schlosshotel tätig, 
nun arbeite er in einem anderen Hotel seit 2017. Er lerne privat Deutsch, in dem Hotel, in dem er tätig sei, habe 
er einen Vertrag bis 2020, er sei derzeit als "Junger Koch" angestellt. 
 

Er sei in der 12. Klasse Gymnasium gewesen, als sein Vater verhaftet worden sei. Dieser sei verhaftet worden, 
weil einige Häftlinge vom Gefängnis geflohen seien und einige Häftlinge hätten dem Vater des 
Beschwerdeführers unterstellt, er habe sie aus dem Gefängnis entkommen lassen gegen eine Geldzahlung. Von 
den Personen die versucht hätten zu fliehen, wären bis auf eine Person alle wieder erwischt und inhaftiert 
worden. Die Unterstellungen der Häftlinge, dass der Vater Geld erhalten habe für den Fluchtversuch seien laut 
Beschwerdeführer nicht wahr. Zwei namentlich bezeichneten Häftlinge hätten den Vater zu Unrecht beschuldigt, 
weil er während einer Streitigkeit zwischen Häftlingen eingeschritten sei und einer der Häftlinge verletzt worden 
sei. Aufgrund der Anschuldigungen, dass der Vater des Beschwerdeführers an der Flucht bzw. am Fluchtversuch 
beteiligt gewesen sei, wurde dieser für XXXX Jahre inhaftiert. Sein Vater habe Herzprobleme bekommen und 
sei nach der Inhaftierung verstorben. Die zwei Häftlinge würden jedoch auch nach dem Tod des Vaters 
versuchen, das Geld, welches sie für die versuchte Flucht angeblich bezahlt hätten, vom Beschwerdeführer zu 
erpressen. Der Beschwerdeführer sei auch 2015, als er im Studentenheim in Kabul gewesen sei, von einem der 
Häftlinge gefunden worden. Der Beschwerdeführer sei auch nach dem Tod seines Vaters von den Taliban 
festgenommen und für zehn Tage festgehalten worden, sein Onkel habe für die Freilassung Geld bezahlt. Er 
habe Probleme mit den Taliban gehabt, weil er ein Sohn eines Polizisten sei und sie hätten nunmehr auch 
Kenntnis davon, dass er für eine amerikanische Firma tätig gewesen sei. Er sei von den Taliban schikaniert und 
im Rückenbereich mit einem Gewehrkolben mehrmals geschlagen worden. Er fürchte im Falle einer Rückkehr, 
dass die Häftlinge, welche nach wie vor Rache suchen würden, und die Taliban, in dessen Blickfeld er aufgrund 
der Tätigkeit des Vaters und seiner eigenen Tätigkeit für die amerikanische Firma gelangt sei. 
 

Befragt, ob der Beschwerdeführer in keinem anderen Teil im Herkunftsstaat zurückkehren könnte, gab dieser an, 
er hätte in Kabul bleiben wollen, jedoch sei er auch in Kabul gefunden worden. 
 

Ergänzend zu dem bereits übermittelten Länderinformationsblatt wurde dem Beschwerdevorbringen 
entsprechend folgende Dokumente zur Kenntnis gebracht: 
 

* LIB Afghanistan vom 29.06.2018 (letzte Kurzinformation vom 26.03.2019) 
 

* UNHCR-Richtlinie vom 30.08.2018 
 

5. Im gewährten Parteiengehör zum Rechercheergebnis wurde keine Stellungnahme abgegeben. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

Zur Person: 
 

Der Beschwerdeführer führt den im Spruch geführten Namen, ist Staatsangehöriger Afghanistans, sunnitischer 
Moslem, Pashtune und reiste illegal in das Bundesgebiet ein. Er stellte am 11.06.2015 einen Antrag auf 
internationalen Schutz. 
 

Er ist in Kandahar geboren, ist mit zehn Jahren nach Laghman und nach einem Jahr nach Kabul umgezogen. 
Sein Vater war Polizeioffizier gewesen und war zuletzt in einem Gefängnis tätig gewesen. Sein Vater wurde 
wegen Amtsmissbrauchs XXXX Jahre lang inhaftiert, weil er Häftlingen zur Flucht bzw zu einem Fluchtversuch 
verholfen hatte und dafür Geld erhalten hatte. Kurz nach seiner Freilassung verstarb er. Bis auf eine Person 
waren alle Häftlinge wieder inhaftiert worden und hatten den Vater des Beschwerdeführers des 
Amtsmissbrauchs beschuldigt, laut Meinung des Beschwerdeführers zu Unrecht. Zwei der Häftlinge, welchen 
die Flucht trotz Geldzahlung an den Vater des Beschwerdeführers nicht geglückt war und den Vater des 
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Beschwerdeführers auch beschuldigen, dass sie von diesem im Gefängnis misshandelt und verletzt wurden, 
wandten sich an den Beschwerdeführer und bedrohten ihn sowie versuchten von ihm das an den Vater angeblich 
entrichtete Geld zu bezahlten. 
 

Der Beschwerdeführer ist der älteste Sohn der Familie und hat bei einer privaten Wasserfirma sowie einer 
amerikanischen Firma gearbeitet. Danach hat er angefangen zu studieren an einem Institut in Kabul und 
nebenbei in einer Apotheke gearbeitet bis zur Ausreise. Seine Mutter ist wieder verheiratet und ihr neuer Mann 
kümmert sich um die Geschwister des Beschwerdeführers. 
 

Der Beschwerdeführer war nach dem Tod seines Vaters von den Taliban festgenommen und für zehn Tage 
festgehalten worden. Er hatte Probleme mit den Taliban gehabt, weil er ein Sohn eines Polizisten ist und haben 
die Taliban auch Kenntnis davon, dass der Beschwerdeführer für eine amerikanische Firma tätig war. Er war von 
den Taliban schikaniert und im Rückenbereich mit einem Gewehrkolben mehrmals geschlagen worden. Er 
fürchte im Falle einer Rückkehr, dass die Häftlinge, welche nach wie vor Rache beim Beschwerdeführer 
aufgrund der erlittenen Misshandlungen durch den Vater suchen, und der Beschwerdeführer fürchte weiters die 
Taliban, in dessen Blickfeld er aufgrund seiner Tätigkeit für die amerikanische Firma gelangte sei und weil er 
der Sohn eines Polizisten ist. 
 

Der Beschwerdführer befürchtet, im Fall seiner Rückkehr aufgrund der ihm unterstellten politischen Gesinnung 
von den Taliban verfolgt und getötet zu werden. 
 

Bei einer Rückkehr nach Afghanistan wäre der Beschwerdeführer in Gefahr, aufgrund seiner (unterstellten) 
politischen Gesinnung verfolgt zu werden. Diese Bedrohung bezieht sich auf das gesamte Staatsgebiet. Eine 
zumutbare innerstaatliche Flucht- bzw. Schutzalternative steht dem BF nicht zur Verfügung. 
 

Es liegen keine Gründe vor, nach denen der Beschwerdeführer von der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten auszuschließen ist. 
 

Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten. Der Beschwerdeführer ist in Österreich als 
"Junger Koch" seit dem Jahr 2017 in österreichischen Hotels angestellt und im zweiten Lehrjahr, nach diesem 
Jahr kann er auch die Lehrabschlussprüfung absolvieren. 
 

Zur maßgeblichen Situation in Afghanistan: 
 

Allgemeine Sicherheitslage und sicherheitsrelevante Vorfälle 
 

Die Sicherheitslage in Afghanistan bleibt volatil. Die Vereinten Nationen (UN) registrierten im Berichtszeitraum 
16.8.2018 - 15.11.2018 5.854 sicherheitsrelevante Vorfälle, was einen Rückgang von 2% gegenüber dem 
Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet. Bewaffnete Zusammenstöße gingen um 5% zurück, machten aber 
weiterhin den Großteil der sicherheitsrelevanten Vorfälle (63%) aus. Selbstmordanschläge gingen um 37% 
zurück, was möglicherweise an erfolgreichen Bekämpfungsmaßnahmen in Kabul-Stadt und Jalalabad liegt. 
Luftangriffe durch die afghanische Luftwaffe (AAF) sowie internationale Streitkräfte stiegen um 25%. Die am 
stärksten betroffenen Regionen waren der Süden, der Osten und der Süd-Osten. In der Provinz Kandahar 
entstand die Befürchtung, die Sicherheitsbedingungen könnten sich verschlechtern, nachdem der Polizeichef der 
Provinz und der Leiter des National Directorate for Security (NDS) im Oktober 2018 ermordet worden waren 
(UNGASC 7.12.2018). Gemäß dem Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) fanden 
bis Oktober 2018 die meisten Angriffe regierungsfeindlicher Gruppierungen in den Provinzen Badghis, Farah, 
Faryab, Ghazni, Helmand, Kandahar, Uruzgan und Herat statt. Von Oktober bis Dezember 2018 verzeichneten 
Farah, Helmand und Faryab die höchste Anzahl regierungsfeindlicher Angriffe (SIGAR 30.1.2019). 
 

Nach dem Taliban-Angriff auf Ghazni-Stadt im August 2018, bestand weiterhin die Befürchtung, dass die 
Taliban großangelegte Angriffe im Südosten des Landes verüben könnten. Dies war zwar nicht der Fall, dennoch 
setzten Talibankämpfer die afghanischen Sicherheitskräfte am Stadtrand von Ghazni, in Distrikten entlang des 
Highway One nach Kabul und durch die Einnahme des Distrikts Andar in Ghazni im Oktober weiterhin unter 
Druck. Im Westen der Provinz Ghazni, wo die ethnische Gruppierung der Hazara eine Mehrheit bildet, 
verschlechterten sich die Sicherheitsbedingungen wegen großangelegter Angriffe der Taliban, was im November 
zur Vertreibung zahlreicher Personen führte. In Folge eines weiteren Angriffs der Taliban im Distrikt Khas 
Uruzgan der Provinz Uruzgan im selben Monat wurden ebenfalls zahlreiche Hazara-Familien vertrieben. Des 
Weiteren nahmen Talibankämpfer in verschiedenen Regionen vorübergehend strategische Positionen entlang der 
Hauptstraßen ein und behinderten somit die Bewegungsfreiheit zwischen den betroffenen Provinzen. Beispiele 
dafür sind Angriffe entlang Hauptstraßen nach Kabul in den Distrikten Daymirdad und Sayyidabad in Wardak, 
der Route Mazar - Shirbingham und Maimana - Andkhoy in den nördlichen Provinzen Faryab, Jawzjan und 
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Balkh und der Route Herat - Qala-e-Naw im westlichen Herat und Badghis (UNGASC 7.12.2018). Trotz 
verschiedener Kampfhandlungen und Bedrohungen blieben mit Stand Dezember 2018 gemäß SIGAR die 
Provinzzentren aller afghanischen Provinzen unter Kontrolle bzw. Einfluss der afghanischen Regierung (SIGAR 
30.1.2019). 
 

Im Laufe des Wahlregistrierungsprozesses und während der Wahl am 20. und am 21. Oktober wurden zahlreiche 
sicherheitsrelevante Vorfälle registriert, welche durch die Taliban und den Islamischen Staat - Provinz Khorasan 
(ISKP) beansprucht wurden (UNGASC 7.12.2018; vgl. UNAMA 10.10.2018, UNAMA 11.2018). Während der 
Wahl in der Provinz Kandahar, die wegen Sicherheitsbedenken auf den 27. Oktober verschoben worden war, 
wurden keine sicherheitsrelevanten Vorfälle registriert. Die afghanischen Sicherheitskräfte entdeckten und 
entschärften einige IED [Improvised Explosive Devices - Improvisierte Spreng- oder 
Brandvorrichtung/Sprengfallen] in Kandahar-Stadt und den naheliegenden Distrikten (UNAMA 11.2018). Die 
United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) hatte zwischen 1.1.2018 und 30.9.2018 im 
Zusammenhang mit den Parlamentswahlen insgesamt 366 zivile Opfer (126 Tote und 240 Verletzte) registriert 
(UNAMA 10.10.2018). Am offiziellen Wahltag, dem 20. Oktober, wurden 388 zivile Opfer (52 Tote und 336 
Verletzte) registriert, darunter 117 Kinder (21 Tote und 96 Verletzte) und 48 Frauen (2 Tote und 46 Verletzte). 
Am folgenden Wahltag, dem 21. Oktober, wurden 47 weitere zivile Opfer (4 Tote und 43 Verletzte) verzeichnet, 
inklusive 17 Kinder (2 Tote und 15 Verletzte) und Frauen (3 Verletzte). Diese Zahlen beinhalten auch Opfer 
innerhalb der Afghan National Police (ANP) und der Independet Electoral Commission (IEC) (UNAMA 
11.2018). Die am 20. Oktober am meisten von sicherheitsrelevanten Vorfällen betroffenen Städte waren Kunduz 
und Kabul. Auch wenn die Taliban in den von ihnen kontrollierten oder beeinflussten Regionen die 
Wählerschaft daran hinderten, am Wahlprozess teilzunehmen, konnten sie die Wahl in städtischen Gebieten 
dennoch nicht wesentlich beeinträchtigen (trotz der hohen Anzahl von Sicherheitsvorfällen) (UNGASC 
7.12.2018). 
 

Die Regierung kontrolliert bzw. beeinflusst - laut Angaben der Resolute Support (RS) Mission - mit Stand 
22.10.2018 53,8% der Distrikte, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 
bedeutet. 33,9% der Distrikte sind umkämpft und 12,3% befinden sich unter Einfluss oder Kontrolle von 
Aufständischen. Ca. 63,5% der Bevölkerung leben in Gebieten, die sich unter Regierungskontrolle oder -einfluss 
befinden; 10,8% in Gegenden unter Einfluss bzw. Kontrolle der Aufständischen und 25,6% leben in 
umkämpften Gebieten. Die Provinzen mit der höchsten Anzahl an Distrikten unter Kontrolle bzw. Einfluss von 
Aufständischen sind Kunduz, Uruzgan und Helmand (SIGAR 30.1.2019). 
 

Der ISKP ist weiterhin im Osten des Landes präsent und bekennt sich zu Selbstmordanschlägen und komplexen 
Angriffen in Nangarhar und zu sechs Angriffen in Kabul-Stadt. Des Weiteren finden in den Provinzen 
Nangarhar und Kunar weiterhin Kämpfe zwischen ISKP- und Talibankämpfern statt. Die internationalen 
Streitkräfte führten Luftangriffe gegen den ISKP in den Distrikten Deh Bala, Achin, Khogyani, Nazyan und 
Chaparhar der Provinz Nangarhar aus (UNGASC 7.12.2018). 
 

In der folgenden Grafik der Staatendokumentation wird das Verhältnis zwischen den vier Quartalen des Jahres 
2018 anhand der registrierten sicherheitsrelevanten Vorfälle für den Zeitraum 1.1.2018 - 31.12.2018 
veranschaulicht. 
 

Zivile Opfer 
 

Die United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) registrierte im Berichtszeitraum (1.1.2018 - 
31.12.2018) 10.993 zivile Opfer (3.804 Tote und 7.189 Verletzte), eine allgemeine Steigerung von 5% sowie 
eine Steigerung der Zahl der Toten um 11% gegenüber dem Vorjahreswert. 42% der zivilen Opfer (4.627 Opfer; 

1.361 Tote und 3.266 Verletzte) wurden durch IED im Zuge von Anschlägen und Selbstmordanschlägen 
regierungsfeindlicher Gruppierungen (hauptsächlich ISKP) verursacht. Die Anzahl der Selbstmordanschläge 
unter Einsatz von IED stieg dabei um 22% und erreichte somit einen Rekordwert. Diese Art von Anschlägen 
verursachte 26% aller zivilen Opfer, während IED, die bei Nichtselbstmordanschlägen verwendet wurden, 16% 
der zivilen Opfer forderten. Kabul war mit insgesamt 1.866 Opfern (596 Tote und 1.270 Verletzte) die Provinz 
mit der höchsten Anzahl an Selbstmordanschlägen durch IED, während die Zahl der Opfer in Nangarhar mit 
insgesamt 1.815 (681 Tote und 1.134 Verletzte) zum ersten Mal fast die Werte von Kabul erreichte 
(hauptsächlich wegen des Einsatzes von IED bei Nichtselbstmordanschlägen). Kabul-Stadt verzeichnete 
insgesamt 1.686 zivile Opfer (554 Tote und 1.132 Verletzte) wegen komplexen und Selbstmordangriffen 
(UNAMA 24.2.2019). 
 

Zusammenstöße am Boden (hauptsächlich zwischen regierungsfreundlichen und regierungsfeindlichen 
Gruppierungen) verursachten 31% der zivilen Opfer (insgesamt 3.382; davon 814 Tote und 2.568 Verletzte), was 
einen Rückgang um 3% im Vergleich mit dem Vorjahreswert bedeutet. Grund dafür war der Versuch 
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regierungsfreundlicher Gruppierungen, die zivile Bevölkerung zu schonen. Die Verlagerung der Kämpfe in dünn 
besiedelte Gebiete, die Vorwarnung der lokalen Zivilbevölkerung bei Kampfhandlungen und die 
Implementierung von Strategien zum Schutz der Bevölkerung waren einige der bestimmenden Faktoren für den 
Rückgang bei zivilen Opfern. Jedoch ist die Opferzahl bei gezielt gegen die Zivilbevölkerung gerichteten 
komplexen Angriffen und Selbstmordanschlägen regierungsfeindlicher Gruppierungen gestiegen (plus 48% 
gegenüber 2017; 4.125 Opfer insgesamt, davon 1.404 Tote und 2.721 Verletzte). Sowohl der ISKP als auch die 
Taliban griffen gezielt Zivilisten an: Der ISKP war für 1.871 zivile Opfer verantwortlich, darunter waren u.a. 
Mitglieder der schiitischen Gemeinschaft, und die Taliban für 1.751. Obwohl die Gesamtzahl der zivilen Opfer 
durch gezielte Tötungen von Einzelpersonen (hauptsächlich durch Erschießung) zurückging, blieben Zivilisten 
inklusive religiöser Führer und Stammesältester weiterhin Ziele regierungsfeindlicher Gruppierungen. Die 
Gesamtzahl der durch Luftangriffe verursachten zivilen Opfer stieg im Vergleich mit dem Vorjahreswert um 
61% und die Zahl der Todesopfer erreichte 82%. 9% aller zivilen Opfer wurden Luftangriffen (mehrheitlich der 
internationalen Luftwaffe) zugeschrieben, der höchste Wert seit 2009 (UNAMA 24.2.2019). 
 

Regierungsfeindliche Gruppierungen waren im UNAMA-Berichtszeitraum (1.1.2018 - 31.12.2018) für 6.980 
zivile Opfer (2.243 Tote und 4.737 Verletzte) verantwortlich. Das entspricht 63% der gesamten zivilen Opfer. 
37% davon werden den Taliban, 20% dem ISKP und 6% unbestimmten regierungsfeindlichen Gruppierungen 
zugeschrieben. Im Laufe des Jahres 2018 wurden vermehrt Anschläge gegen Bildungseinrichtungen verzeichnet, 
meist durch Talibankämpfer, da in Schulen Registrierungs- und Wahlzentren untergebracht waren. Der ISKP 
attackierte und bedrohte Bildungseinrichtungen als Reaktion auf militärische Operationen afghanischer und 
internationaler Streitkräfte. UNAMA berichtet auch über anhaltende Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen, 
welche Auswirkungen auf einen Großteil der zivilen Bevölkerung haben. Trotzdem die Taliban nach eigenen 
Angaben Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung ergriffen haben, attackierten diese weiterhin Zivilisten, 
zivile Einrichtungen und regierungsfreundliche Gruppierungen in Zivilgebieten (UNAMA 24.2.2019). 
 

Ungefähr 24% der zivilen Opfer (2.612, davon 1.185 Tote und 1.427 Verletzte), werden regierungsfreundlichen 
Gruppierungen zugeschrieben: 14% den afghanischen Sicherheitskräften, 6% den internationalen Streitkräften 
und 4% unbestimmten regierungsfreundlichen Gruppierungen. Die Steigerung um 4% gegenüber dem Vorjahr 
geht auf Luftangriffe der internationalen Streitkräfte und Fahndungsaktionen der afghanischen Sicherheitskräfte 
und regierungsfreundlicher Gruppierungen zurück (UNAMA 24.2.2019). 
 

Die verbleibenden 13% der verzeichneten zivilen Opfer wurden im Kreuzfeuer während Zusammenstößen am 
Boden (10%), durch Beschuss aus Pakistan (1%) und durch die Explosion von Blindgängern verursacht 
(UNAMA 24.2.2019). 
 

Quellen: 
 

 - BFA Staatendokumentation (20.02.2019a): kartografische Darstellung der 
 

sicherheitsrelevanten Vorfälle Jänner-Dezember 2018, liegt im Archiv der Staatendokumentation vor 
 

 - BFA Staatendokumentation (20.02.2019b): grafische Darstellung der 
 

sicherheitsrelevanten Vorfälle Q1 bis Q4, liegt im Archiv der Staatendokumentation vor 
 

 - SIGAR - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (30.1.2019): Quarterly Report to the 
United States Congress, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-01-30qr.pdf. Zugriff 20.2.2019 

 

 - UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (24.2.2019): Afghanistan, Protection of 
civilians in armed conflict, Annual report 2018, 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_a 
 

nnual_report_2018_final_24_feb_2019_v3.pdf. Zugriff 25.2.2019 
 

 - UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (11.2018): Afghanistan, Protection of 
civilians in armed conflict, Special report: 2018 elections violence, 
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/special_report_on_2018_elections_vi 

 

olence_november_2018.pdf. Zugriff 20.2.2019 
 

 - UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (10.10.2018): Quarterly report on the 
protection of civilians in armed conflict: 1 January to 30 September 2018, 
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https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_ar 
 

med_conflict_3rd_quarter_report_2018_10_oct.pdf. Zugriff 20.2.2019 
 

 - UNGASC - United Nations General Assembly Security Council (7.12.2018): The situation in 
Afghanistan and its implications for international peace and security, Report of the Secretary General, 
https://undocs.org/S/2018/1092. Zugriff 20.2.2019 

 

? Kabul 
 

Die Provinzhauptstadt von Kabul und gleichzeitig Hauptstadt von Afghanistan ist Kabul-Stadt. Die Provinz 
Kabul grenzt im Nordwesten an die Provinz Parwan, im Nordosten an Kapisa, im Osten an Laghman, an 
Nangarhar im Südosten, an Logar im Süden und an (Maidan) Wardak im Südwesten. Kabul ist mit den 
Provinzen Kandahar, Herat und Mazar durch die sogenannte Ringstraße und mit Peshawar in Pakistan durch die 
Kabul-Torkham Autobahn verbunden. Die Provinz Kabul besteht aus folgenden Einheiten (Pajhwok o.D.z): 
Bagrami, Chaharasyab/Char Asiab, Dehsabz/Deh sabz, Estalef/Istalif, Farza, Guldara, Kabul Stadt, Kalakan, 
Khak-e Jabbar/Khak-i-Jabar, Mirbachakot/Mir Bacha Kot, Musayi/Mussahi, Paghman, Qarabagh, Shakardara, 
Surobi/Sorubi (UN OCHA 4-2014; vgl. Pajhwok o.D.z). 
 

Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 4.679.648 geschätzt (CSO 4.2017). 
 

In der Hauptstadt Kabul leben unterschiedliche Ethnien: Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, 
Belutschen, Sikhs und Hindus. Ein Großteil der Bevölkerung gehört dem sunnitischen Glauben an, dennoch lebt 
eine Anzahl von Schiiten, Sikhs und Hindus nebeneinander in Kabul Stadt (Pajhwok o.D.z). Menschen aus 
unsicheren Provinzen, auf der Suche nach Sicherheit und Jobs, kommen nach Kabul - beispielsweise in die 
Region Shuhada-e Saliheen (LAT 26.3.2018). In der Hauptstadt Kabul existieren etwa 60 anerkannte informelle 
Siedlungen, in denen 65.000 registrierte Rückkehrer/innen und IDPs wohnen (TG 15.3.2018). 
 

Kabul verfügt über einen internationalen Flughafen: den Hamid Karzai International Airport (HKIR) (Tolonews 
25.2.2018; vgl. Flughafenkarte der Staatendokumentation; Kapitel 3.35). Auch soll die vierspurige "Ring Road", 
die Kabul mit angrenzenden Provinzen verbindet, verlängert werden (Tolonews 10.9.2017; vgl. Kapitel 3.35.). 
 

Allgemeine Information zur Sicherheitslage 
 

Einst als relativ sicher erachtet, ist die Hauptstadt Kabul von öffentlichkeitswirksamen (high-profile) Angriffen 
der Taliban betroffen (Reuters 14.3.2018), die darauf abzielen, die Autorität der afghanischen Regierung zu 
untergraben (Reuters 14.3.2018; vgl. UNGASC 27.2.2018). Regierungsfeindliche, bewaffnete Gruppierungen 
inklusive des IS versuchen in Schlüsselprovinzen und -distrikten, wie auch in der Hauptstadt Kabul, Angriffe 
auszuführen (Khaama Press 26.3.2018; vgl. FAZ 22.4.2018, AJ 30.4.2018). Im Jahr 2017 und in den ersten 
Monaten des Jahres 2018 kam es zu mehreren "high-profile"-Angriffen in der Stadt Kabul; dadurch zeigte sich 
die Angreifbarkeit/Vulnerabilität der afghanischen und ausländischen Sicherheitskräfte (DW 27.3.2018; vgl. 
VoA 19.3.2018 SCR 3.2018, FAZ 22.4.2018, AJ 30.4.2018). 
 

Informationen und Beispiele zu öffentlichkeitswirksamen (high-profile) Angriffen (HPA) können dem Kapitel 3. 
"Sicherheitslage (allgemeiner Teil)" entnommen werden; Anmerkung der Staatendokumentation. 
 

Im Zeitraum 1.1.2017- 30.4.2018 wurden in der Provinz 410 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert, welche 
durch die folgende Darstellung der Staatendokumentation veranschaulicht werden sollen: 
 

Bild kann nicht dargestellt werden 
 

Im gesamten Jahr 2017 wurden 1.831 zivile Opfer (479 getötete Zivilisten und 1.352 Verletzte) registriert. 
Hauptursache waren Selbstmordanschläge, gefolgt von IEDs und gezielte Tötungen. Dies bedeutet eine 
Steigerung von 4% im Gegensatz zum Vergleichsjahr 2016. Für Kabul-Stadt wurden insgesamt 1.612 zivile 
Opfer registriert; dies bedeutet eine Steigerung von 17% im Gegensatz zum Vorjahr 2016 (440 getötete 
Zivilisten und 1.172 Verletzte) (UNAMA 2.2018). 
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Im Jahr 2017 war die höchste Anzahl ziviler Opfer Afghanistans in der Provinz Kabul zu verzeichnen, die 
hauptsächlich auf willkürliche Angriffe in der Stadt Kabul zurückzuführen waren; 16% aller zivilen Opfer in 
Afghanistan sind in Kabul zu verzeichnen. 

Selbstmordangriffe und komplexe Attacken, aber auch andere Vorfallsarten, in denen auch IEDs verwendet 
wurden, erhöhten die Anzahl ziviler Opfer in Kabul. Dieser öffentlichkeitswirksame (high-profile) Angriff im 
Mai 2017 war alleine für ein Drittel ziviler Opfer in der Stadt Kabul im Jahr 2017 verantwortlich (UNAMA 
2.2018). 
 

Militärische Operationen und Maßnahmen der afghanischen Regierung in der Provinz Kabul 
 

Regelmäßig werden in der Hauptstadt Sicherheitsoperationen durch die Regierung in unterschiedlichen Gebieten 
ausgeführt (Tolonews 31.1.2018; vgl. AT 18.3.2018, RS 28.2.2018; vgl. MF 18.3.2018). Im Rahmen des neuen 
Sicherheitsplanes sollen außerdem Hausdurchsuchungen ausgeführt werden (MF 18.3.2018). Um die 
Sicherheitslage in Kabul-Stadt zu verbessern, wurden im Rahmen eines neuen Sicherheitsplanes mit dem Namen 
"Zarghun Belt" (der grüne Gürtel), der Mitte August 2017 bekannt gegeben wurde, mindestens 90 
Kontrollpunkte in den zentralen Teilen der Stadt Kabul errichtet. Die afghanische Regierung deklarierte einen 
Schlüsselbereich der afghanischen Hauptstadt zur "Green Zone" - dies ist die Region, in der wichtige 
Regierungsinstitutionen, ausländische Vertretungen und einige Betriebe verortet sind (Tolonews 7.2.2018). 
Kabul hatte zwar niemals eine formelle "Green Zone"; dennoch hat sich das Zentrum der afghanischen 
Hauptstadt, gekennzeichnet von bewaffneten Kontrollpunkten und Sicherheitswänden, immer mehr in eine 
militärische Zone verwandelt (Reuters 6.8.2017). Die neue Strategie beinhaltet auch die Schließung der 
Seitenstraßen, welche die Hauptstadt Kabul mit den angrenzenden Vorstädten verbinden; des Weiteren, werden 
die Sicherheitskräfte ihre Präsenz, Personenkontrollen und geheimdienstlichen Aktivitäten erhöhen (Tolonews 
7.2.2018). Damit soll innerhalb der Sicherheitszone der Personenverkehr kontrolliert werden. Die engmaschigen 
Sicherheitsmaßnahmen beinhalten auch eine erhöhte Anzahl an Sicherheitskräften und eine Verbesserung der 
Infrastruktur rund um Schlüsselbereiche der Stadt (Tolonews 1.3.2018). Insgesamt beinhaltet dieser neue 
Sicherheitsplan 52 Maßnahmen, von denen die meisten nicht veröffentlicht werden (RFE/RL 7.2.2018). Auch 
übernimmt die ANA einige der porösen Kontrollpunkte innerhalb der Stadt und bildet spezialisierte Soldaten 
aus, um Wache zu stehen. Des Weiteren soll ein kreisförmiger innerer Sicherheitsmantel entstehen, der an einen 
äußeren Sicherheitsring nahtlos anschließt - alles dazwischen muss geräumt werden (Reuters 14.3.2018). 
 

Regierungsfeindliche Gruppierungen in der Provinz Kabul 
 

Sowohl die Taliban als auch der IS verüben öffentlichkeitswirksame (high-profile) Angriffe in der Stadt Kabul 
(UNGASC 27.2.2018; vgl. RFE/RL 17.3.2018, Dawn 31.1.2018), auch dem Haqqani-Netzwerk wird 
nachgesagt, Angriffe in der Stadt Kabul zu verüben (RFE/RL 30.1.2018; vgl. NYT 9.3.2018, VoA 1.6.2017). So 
existieren in der Hauptstadt Kabul scheinbar eine Infrastruktur, Logistik und möglicherweise auch Personal 
("terrorists to hire"), die vom Haqqani-Netzwerk oder anderen Taliban-Gruppierungen, Splittergruppen, die 
unter der Flagge des IS stehen, und gewaltbereiten pakistanischen sektiererischen (anti-schiitischen) 
Gruppierungen verwendet werden (AAN 5.2.2018). 
 

Zum Beispiel wurden zwischen 27.12.2017 und 29.1.2018 acht Angriffe in drei Städten ausgeführt, zu denen 
neben Jalalabad und Kandahar auch Kabul zählte - fünf dieser Angriffe fanden dort statt. Nichtsdestotrotz deuten 
die verstärkten Angriffe - noch - auf keine größere Veränderung hinsichtlich des "Modus Operandi" der Taliban 
an (AAN 5.2.2018). 
 

Für den Zeitraum 1.1.2017 - 31.1.2018 wurden in der Provinz Kabul vom IS verursachte Vorfälle registriert 
(Gewalt gegenüber Zivilist/innen und Gefechte) (ACLED 23.2.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AAN - Afghan Analysts Network (5.2.2018): Five Questions to Make Sense of the New Peak in Urban 
Attacks and a Violent Week in Kabul, https://www.afghanistan-analysts.org/five-questions-to-make-
sense-of-the-new-peak-in-urban-attacks-and-a-violent-week-in-kabul/, Zugriff 26.3.2018 

 

 - ACLED - Armed Conflict Location & Event Data Project (23.2.2018): 

Islamic State in Afghanistan, 

https://www.acleddata.com/2018/02/23/islamic-state-in-afghanistan/, Zugriff 8.3.2018 
 

 - AJ - Al Jazeera (30.4.2018): Twin ISIL suicide blasts kill 29 in Afghanistan's Kabul, 
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https://www.aljazeera.com/news/2018/04/twin-explosions-kill-20-afghanistan-kabul-180430051432828.html, 
Zugriff 23.5.2018 
 

 - AT - Afghan Times (18.3.2018): US arbitrary house searches divesting freedom of residents, 
http://afghanistantimes.af/us-arbitrary-house-searches-divesting-freedom-residents/, Zugriff 26.3.2018 

 

 - CSO - Central Statistics Organization (CSO) Afghanistan (4.2017): 

Estimated Population of Afghanistan 2017-2018, 
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%81%D9%
88%D8%B3/Final%20Population%201396.pdf, Zugriff 4.5.2018 
 

 - Dawan (31.1.2018): 27 Taliban, Haqqani Network suspects handed over to Afghanistan last year: FO, 
https://www.dawn.com/news/1386289/27-taliban-haqqani-network-suspects-handed-over-to-
afghanistan-last-year-fo, Zugriff 27.3.2018 

 

 - DW - Deutsche Welle (27.3.2018): Why Central Asian states want peace with the Taliban, 

http://www.dw.com/en/why-central-asian-states-want-peace-with-the-taliban/a-43150911, Zugriff 27.3.2018 
 

 - EASO - European Asylum Support Office (12.2016): EASO Country of Origin Information Report 
Afghanistan Security Situation, 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf#pa
ge=1&zoom=auto,-468,842, Zugriff 9.3.2018 

 

 - FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung (22.4.2018): Zahl der Toten steigt auf 48, 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mindestens-31-tote-bei-anschlag-in-kabul-15554490.html, Zugriff 
23.5.2018 
 

 - Khaaam Press (26.3.2018): Karzai condemn Kabul blast targeting Pashtun Protection Movement 
supporters, https://www.khaama.com/karzai-condemn-kabul-blast-targeting-pashtun-protection-
movement-supporters-04722/, Zugriff 26.3.2018 

 

 - LAT - Los Angeles Times (26.3.2018): As war's toll grows in Kabul, the dead fight for space with the 
living, http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-afghanistan-cemetery-20180326-story.html, Zugriff 
27.3.2018 

 

 - MF - Mena FN (18.3.2018): Afghanistan- US arbitrary house searches divesting freedom of residents, 
http://menafn.com/1096611104/Afghanistan-US-arbitrary-house-searches-divesting-freedom-of-
residents, Zugriff 27.3.2018 

 

 - NYT - The New York Times (9.3.2018): Hazaras Protest After an ISIS Attack Kills 10 in Kabul, 

https://www.nytimes.com/2018/03/09/world/asia/suicide-attack-kabul-hazaras.html, Zugriff 27.3.2018 
 

 - Pajhwok (o.D.z): Kabul province background profile, http://elections.pajhwok.com/en/content/kabul-
province-background-profile, Zugriff 26.3.2018 

 

 - Reuters (14.3.2018): U.S. looks to protect Afghan capital against Taliban bombings, 

https://in.reuters.com/article/afghanistan-usa/u-s-looks-to-protect-afghan-capital-against-taliban-bombings-
idINKCN1GQ22O, Zugriff 27.3.2018 
 

 - Reuters (6.8.2017): Kabul 'Green Zone' tightened after attacks in Afghan capital, 

https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-security/kabul-green-zone-tightened-after-attacks-in-afghan-
capital-idUSKBN1AM0K7, Zugriff 20.9.2017 
 

 - RFE/RL - Radio Free Europe Radio Liberty (17.3.2018): Suicide Car-Bomb Attack Kills At Least Three 
In Kabul, https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-kabul-suicide-attack/29105645.html, Zugriff 
27.3.2018 

 

 - RFE/RL - Radio Free Europe Radio Liberty (30.1.2018): Pakistan Says 27 Militants Handed Over To 
Afghanistan, https://gandhara.rferl.org/a/pakistan-taliban-haqqani-handover-afghanistan/29009651.html, 
Zugriff 27.3.2018 
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 - RFE/RL - Radio Free Europe Radio Liberty (7.2.2018): New Security Plan In Kabul After Deadly 
Attacks, https://www.rferl.org/a/afghanistan-kabul-security-plan-deadly-attacks/29025895.html, Zugriff 
26.3.2018 

 

 - RS - Resolute Support Afghanistan (28.2.2018): Kabul security: 

capital city getting an upgrade, http://www.rs.nato.int/news-center/feature-stories/2018-feature-stories/kabul-
security-capital-city-getting-an-upgrade.aspx, Zugriff 26.3.2018 
 

 - SCR - Security Council Report (3.2018): March 2018 Monthly Forecast, 

http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2018-03/afghanistan_24.php, Zugriff 26.3.2018 
 

 - TG - The Guardian (15.3.2018): Pressure builds in 'powderkeg' Kabul as refugees return home, 

https://www.theguardian.com/cities/2018/mar/15/kabul-afghanistan-refugees-return-pakistan-internally-
displaced-people, Zugriff 27.3.2018 
 

 - Tolonews (1.3.2018): Senior Military Officers Review Kabul Checkpoints, 

https://www.tolonews.com/afghanistan/senior-military-officers-review-kabul-checkpoints, Zugriff 26.3.2018 
 

 - Tolonews (25.2.2018): Afghanistan Looks to Increase Air Cargo Exports to Kazakhstan, 

https://www.tolonews.com/business/afghanistan-looks-increase-air-cargo-exports-kazakhstan, Zugriff 27.3.2018 
 

 - Tolonews (7.2.2018): Security Check Points Stepped Up In Kabul, 
https://www.tolonews.com/afghanistan/security-check-points-stepped-kabul, Zugriff 26.3.2018 

 

 - Tolonews (31.1.2018): Govt Under Fire After Daesh House Found In Kabul, 

https://www.tolonews.com/afghanistan/govt-under-fire-after-daesh-house-found-kabul, Zugriff 26.3.2018 
 

 - Tolonews (10.9.2017): IDB Lends Kabul $74 Million For Ring Road, 
https://www.tolonews.com/index.php/business/idb-lends-kabul-74-million-ring-road, Zugriff 27.3.2018 

 

 - UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (2.2018): 

Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict - Annual Report 2017, 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/15_february_2018_-_afghanistan_civilian_casualties_in_2017_-
_un_report_english_0.pdf, Zugriff 1.3.2018 
 

 - UNGASC - United Nations General Assembly Security Council (27.2.2018): The situation in 
Afghanistan and its implications for international peace and security http://undocs.org/S/2018/165, 
Zugriff 15.3.2017 

 

 - UN OCHA - United Nations office for the Coordination of Humanitarian Response (4.2014): Kabul 
Province District Atlas, 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Kabul.pdf, Zugriff 
26.3.2018 

 

 - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime (11.2017): 

Afghanistan Opium Survey 2017, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afghan_opium_survey_2017_cult_prod_web.pdf, Zugriff 
13.3.2018 
 

 - VoA - Voice of America (19.3.2018): Nicholson: US Planning Religious, Diplomatic, Military and 
Social Pressure on Taliban, https://www.voanews.com/a/john-nicholson-us-religious-diplomatic-
military-social-pressure-taliban-afghanistan/4305595.html, Zugriff 23.3.2018 

 

 - VoA - Voice of America (1.6.2017): What Is the Haqqani Network?, https://www.voanews.com/a/what-
haqqani-network/3883271.html, Zugriff 27.3.2018 

 

Anschläge bzw. Angriffe und Anschläge auf hochrangige Ziele 
 

Die Taliban und weitere aufständische Gruppierungen wie der Islamische Staat (IS) verübten auch weiterhin 
"high-profile"-Angriffe, speziell im Bereich der Hauptstadt, mit dem Ziel, eine Medienwirksamkeit zu erlangen 
und damit ein Gefühl der Unsicherheit hervorzurufen und so die Legitimität der afghanischen Regierung zu 



 Bundesverwaltungsgericht 29.10.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 11 von 45 

untergraben (USDOD 12.2017; vgl. SBS 28.2.2018, NZZ 21.3.2018, UNGASC 27.2.2018). Möglicherweise 
sehen Aufständische Angriffe auf die Hauptstadt als einen effektiven Weg, um das Vertrauen der Bevölkerung in 
die Regierung zu untergraben, anstatt zu versuchen, Territorium in ländlichen Gebieten zu erobern und zu halten 
(BBC 21.3.2018). 
 

Die Anzahl der öffentlichkeitswirksamen (high-profile) Angriffe hatte sich von 1.6. - 20.11.2017 im Gegensatz 
zum Vergleichszeitraum des Vorjahres erhöht (USDOD 12.2017). In den ersten Monaten des Jahres 2018 
wurden verstärkt Angriffe bzw. Anschläge durch die Taliban und den IS in verschiedenen Teilen Kabuls 
ausgeführt (AJ 24.2.2018; vgl. Slate 22.4.2018). Als Antwort auf die zunehmenden Angriffe wurden 
Luftangriffe und Sicherheitsoperationen verstärkt, wodurch Aufständische in einigen Gegenden zurückgedrängt 
wurden (BBC 21.3.2018); auch wurden in der Hauptstadt verstärkt Spezialoperationen durchgeführt, wie auch 
die Bemühungen der US-Amerikaner, Terroristen zu identifizieren und zu lokalisieren (WSJ 21.3.2018). 
 

Landesweit haben Aufständische, inklusive der Taliban und des IS, in den Monaten vor Jänner 2018 ihre 
Angriffe auf afghanische Truppen und Polizisten intensiviert (TG 29.1.2018; vgl. BBC 
 

29.1.2018) ; auch hat die Gewalt Aufständischer gegenüber Mitarbeiter/innen von Hilfsorganisationen in den 
letzten Jahren zugenommen (The Guardian 24.1.2018). Die Taliban verstärken ihre Operationen, um 
ausländische Kräfte zu vertreiben; der IS hingegen versucht, seinen relativ kleinen Einflussbereich zu erweitern. 
Die Hauptstadt Kabul ist in diesem Falle für beide Gruppierungen interessant (AP 30.1.2018). 
 

Angriffe auf afghanische Sicherheitskräfte und Zusammenstöße zwischen diesen und den Taliban finden 
weiterhin statt (AJ 22.5.2018; AD 20.5.2018). 
 

Registriert wurde auch eine Steigerung öffentlichkeitswirksamer gewalttätiger Vorfälle (UNGASC 
 

27.2.2018) , von denen zur Veranschaulichung hier auszugsweise einige Beispiele wiedergegeben werden sollen 
(Anmerkung der Staatendokumentation: Die folgende Liste enthält 
 

öffentlichkeitswirksame (high-profile) Vorfälle sowie Angriffe bzw. Anschläge auf hochrangige Ziele und 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit). 
 

• Selbstmordanschlag vor dem Ministerium für ländliche Rehabilitation und Entwicklung (MRRD) in Kabul: 
Am 11.6.2018 wurden bei einem Selbstmordanschlag vor dem Eingangstor des MRRD zwölf Menschen getötet 
und 30 weitere verletzt. Quellen zufolge waren Frauen, Kinder und Mitarbeiter des Ministeriums unter den 
Opfern (AJ 11.6.2018). Der Islamische Staat (IS) bekannte sich zum Angriff (Reuters 11.6.2018; Gandhara 
 

11.6.2018) . 
 

• Angriff auf das afghanische Innenministerium (MoI) in Kabul: Am 30.5.2018 griffen bewaffnete Männer den 
Sitz des MoI in Kabul an, nachdem vor dem Eingangstor des Gebäudes ein mit Sprengstoff geladenes Fahrzeug 
explodiert war. Bei dem Vorfall kam ein Polizist ums Leben. Die Angreifer konnten nach einem zweistündigen 
Gefecht von den Sicherheitskräften getötet werden. Der Islamische Staat (IS) bekannte sich zum Angriff (CNN 
30.5.2018; vgl. Gandhara 30.5.2018) 
 

• Angriff auf Polizeistützpunkte in Ghazni: Bei Taliban-Anschlägen auf verschiedene Polizeistützpunkte in der 
afghanischen Provinz Ghazni am 21.5.2018 kamen mindestens 14 Polizisten ums Leben (AJ 22.5.2018). 
 

• Angriff auf Regierungsbüro in Jalalabad: Nach einem Angriff auf die Finanzbehörde der Provinz Nangarhar in 
Jalalabad kamen am 13.5.2018 mindestens zehn Personen, darunter auch Zivilisten, ums Leben und 40 weitere 
wurden verletzt (Pajhwok 13.5.2018; vgl. Tolonews 13.5.2018). Die Angreifer wurden von den 
Sicherheitskräften getötet (AJ 
 

13.5.2018) . Quellen zufolge bekannte sich der Islamische Staat (IS) zum Angriff (AJ 
 

13.5.2018) . 
 

• Angriff auf Polizeireviere in Kabul: Am 9.5.2018 griffen bewaffnete Männer jeweils ein Polizeirevier in Dasht-
e-Barchi und Shar-i-Naw an und verursachten den Tod von zwei Polizisten und verwundeten sechs Zivilisten. 
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Auch wurden Quellen zufolge zwei Attentäter von den Sicherheitskräften getötet (Pajhwok 9.5.2018). Der IS 
bekannte sich zum Angriff (Pajhwok 9.5.2018; vgl. Tolonews 9.5.2018). 
 

• Selbstmordangriff in Kandahar: Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Konvoi der NATO-Truppen in Haji 
Abdullah Khan im Distrikt Daman der Provinz Kandahar sind am 30.4.2018 elf Kinder ums Leben gekommen 
und 16 weitere Menschen verletzt worden; 
 

unter den Verletzten befanden sich u.a. rumänische Soldaten (Tolonews 30.4.2018b; vgl. APN 30.4.2018b, 
Focus 30.4.2018, IM 30.4.2018). Weder der IS noch die Taliban reklamierten den Anschlag für sich (Spiegel 
30.4.2018; vgl. Tolonews 30.4.2018b). 
 

• Doppelanschlag in Kabul: Am 30.4.2018 fand im Bezirk Shash Derak in der Hauptstadt Kabul ein 
Doppelanschlag statt, bei dem Selbstmordattentäter zwei Explosionen verübten (AJ 30.4.2018; vgl. APN 
30.4.2018a). Die erste Detonation erfolgte in der Nähe des Sitzes des afghanischen Geheimdienstes (NDS) und 
wurde von einem Selbstmordattentäter auf einem Motorrad verübt; dabei wurden zwischen drei und fünf 
Menschen getötet und zwischen sechs und elf weitere verletzt (DZ 30.4.2018; vgl. APN 30.4.2018b); Quellen 
zufolge handelte es sich dabei um Zivilisten (Focus 30.4.2018). Die zweite Detonation ging von einem weiteren 
Selbstmordattentäter aus, der sich, als Reporter getarnt, unter die am Anschlagsort versammelten Journalisten, 
Sanitäter und Polizisten gemischt hatte (DZ 30.4.2018; vgl. APN 30.4.2018b, Pajhwok 30.4.2018, Tolonews 
30.4.2018a). Dabei kamen u.a. zehn Journalisten ums Leben, die bei afghanischen sowie internationalen Medien 
tätig waren (TI 1.5.2018; vgl. AJ 30.4.2018, APN 30.4.2018a,). Bei den beiden Anschlägen sind Quellen zufolge 
zwischen 25 und 29 Personen ums Leben gekommen und 49 verletzt worden (AJ 30.4.2018; vgl. APN 
30.4.2018a, DZ 30.4.2018, Tolonews 30.4.2018a). Der IS bekannte sich zu beiden Angriffen (DZ 30.4.2018; 
vgl. APN 30.4.2018a). Quellen zufolge sind Geheimdienstmitarbeiter das Ziel des Angriffes gewesen (DZ 
30.4.2018; vgl. APN 30.4.2018a). 
 

• Angriff auf die Marshal Fahim Militärakademie: Am 29.1.2018 attackierten fünf bewaffnete Angreifer einen 
militärischen Außenposten in der Nähe der Marshal Fahim Militärakademie (auch bekannt als 
Verteidigungsakademie), die in einem westlichen Außendistrikt der Hauptstadt liegt. Bei dem Vorfall wurden 
mindestens elf Soldaten getötet und 15 weitere verletzt, bevor die vier Angreifer getötet und ein weiterer gefasst 
werden konnten. Der IS bekannte sich zu dem Vorfall (Reuters 29.1.2018; vgl. NYT 28.1.2018). 
 

• Bombenangriff mit einem Fahrzeug in Kabul: Am 27.1.2018 tötete ein Selbstmordattentäter der Taliban mehr 
als 100 Menschen und verletzte mindestens 235 weitere (Reuters 27.1.2018; vgl. TG 28.1.2018). Eine Bombe - 
versteckt in einem Rettungswagen - detonierte in einem schwer gesicherten Bereich der afghanischen Hauptstadt 
(TG 27.1.2018; vgl. TG 28.1.2018) - dem sogenannten Regierungs- und Diplomatenviertel (Reuters 27.1.2018). 
 

• Angriff auf eine internationale Organisation (Save the Children - SCI) in Jalalabad: Am 24.1.2018 brachte ein 
Selbstmordattentäter ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug am Gelände der Nichtregierungsorganisation 
(NGO) Save The Children in der Provinzhauptstadt Jalalabad zur Explosion. Mindestens zwei Menschen wurden 
getötet und zwölf weitere verletzt; der IS bekannte sich zu diesem Vorfall (BBC 24.1.2018; vgl. Reuters 
24.1.2018, TG 24.1.2018). 
 

• Angriff auf das Hotel Intercontinental in Kabul: Am 20.1.2018 griffen fünf bewaffnete Männer das Luxushotel 
Intercontinental in Kabul an. Der Angriff wurde von afghanischen Truppen abgewehrt, nachdem die ganze 
Nacht um die Kontrolle über das Gebäude gekämpft worden war (BBC 21.1.2018; vgl. DW 21.1.2018). Dabei 
wurden mindestens 14 Ausländer/innen und vier Afghan/innen getötet. Zehn weitere Personen wurden verletzt, 
einschließlich sechs Mitglieder der Sicherheitskräfte (NYT 21.1.2018). 160 Menschen konnten gerettet werden 
(BBC 21.1.2018). Alle fünf Angreifer wurden von den Sicherheitskräften getötet (Reuters 20.1.2018). Die 
Taliban bekannten sich zu dem Angriff (DW 21.1.2018). 
 

• Selbstmordattentat mit einem mit Sprengstoff beladenen Tanklaster: 

Am 31.5.2017 kamen bei einem Selbstmordattentat im hochgesicherten Diplomatenviertel Kabuls mehr als 150 
Menschen ums Leben, mindestens 300 weitere wurden schwer verletzt (FAZ 6.6.2017; vgl. AJ 31.5.2017, BBC 
31.5.2017; UN News Centre 31.5.2017). Der IS bekannte sich zu diesem Vorfall (FN 7.6.2017). 
 

Angriffe gegen Gläubige und Kultstätten 
 

Registriert wurde eine steigende Anzahl der Angriffe gegen Glaubensstätten, religiöse Führer sowie Gläubige; 
499 zivile Opfer (202 Tote und 297 Verletzte) waren im Rahmen von 38 Angriffen im Jahr 2017 zu verzeichnen. 
Die Anzahl dieser Art Vorfälle hat sich im Gegensatz zum Jahr 2016 (377 zivile Opfer, 86 Tote und 291 
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Verletzte bei 12 Vorfällen) verdreifacht, während die Anzahl ziviler Opfer um 32% gestiegen ist (UNAMA 
2.2018). Auch verzeichnete die UN in den Jahren 2016 und 2017 Tötungen, Entführungen, Bedrohungen und 
Einschüchterungen von religiösen Personen - hauptsächlich durch regierungsfeindliche Elemente. Religiösen 
Führern ist es nämlich möglich, durch ihre Predigten öffentliche Standpunkte zu verändern, wodurch sie zum 
Ziel von regierungsfeindlichen Elementen werden (UNAMA 7.11.2017). Ein Großteil der zivilen Opfer waren 
schiitische Muslime. Die Angriffe wurden von regierungsfeindlichen Elementen durchgeführt - hauptsächlich 
dem IS (UNAMA 7.11.2017; vgl. UNAMA 2.2018). Es wurden aber auch Angriffe auf sunnitische Moscheen 
und religiöse Führer ausgeführt (TG 20.10.2017; vgl. UNAMA 7.11.2017) 
 

Diese serienartigen und gewalttätigen Angriffe gegen religiöse Ziele, haben die afghanische Regierung 
veranlasst, neue Maßnahmen zu ergreifen, um Gebetsstätten zu beschützen: landesweit wurden 2.500 Menschen 
rekrutiert und bewaffnet, um 600 Moscheen und Tempel vor Angriffen zu schützen (UNGASC 20.12.2017). 
 

Zur Veranschaulichung werden im Folgenden auszugsweise einige Beispiele von Anschlägen gegen Gläubige 
und Glaubensstätten wiedergegeben (Anmerkung der Staatendokumentation: Die folgende Liste erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit) 
 

• Angriff auf Treffen der Religionsgelehrten in Kabul: Am 4.6.2018 fand während einer loya jirga zwischen 
mehr als 2.000 afghanischen Religionsgelehrten, die durch eine Fatwa zur Beendigung der Gewalt aufriefen, ein 
Selbstmordanschlag statt. Bei dem Angriff kamen 14 Personen ums Leben und weitere wurden verletzt 
(Tolonews 7.6.2018; vgl. Reuters 
 

5.6.2018) . Quellen zufolge bekannte sich der IS zum Angriff (Reuters 5.6.2018; vgl. RFE/RL 5.6.2018). 
 

• Angriff auf Kricket-Stadion in Jalalabad: Am 18.5.2018, einem Tag nach Anfang des Fastenmonats Ramadan, 
kamen bei einem Angriff während eines Kricket-Matchs in der Provinzhauptstadt Nangarhars Jalalabad 
mindestens acht Personen ums Leben und mindestens 43 wurden verletzt (TRT 19.5.2018; vgl. Tolonews 
19.5.2018, TG 20.5.2018). Quellen zufolge waren das direkte Ziel dieses Angriffes zivile Zuschauer des Matchs 
(TG 20.5.2018; RFE/RL 19.5.2018), dennoch befanden sich auch Amtspersonen unter den Opfern (TNI 
19.5.2018). Quellen zufolge bekannte sich keine regierungsfeindliche Gruppierung zum Angriff (RFE/RL 
19.5.2018); die Taliban dementierten ihre Beteiligung an dem Anschlag (Tolonews 19.5.2018; vgl. TG 
20.5.2018) . 
 

• Selbstmordanschlag während Nowruz-Feierlichkeiten: Am 21.3.2018 (Nowruz-Fest; persisches Neujahr) kam 
es zu einem Selbstmordangriff in der Nähe des schiitischen Karte Sakhi-Schreins, der von vielen afghanischen 
Gemeinschaften - insbesondere auch der schiitischen Minderheit - verehrt wird. Sie ist ein zentraler Ort, an dem 
das Neujahrsgebet in Kabul abgehalten wird. Viele junge Menschen, die tanzten, sangen und feierten, befanden 
sich unter den 31 getöteten; 65 weitere wurden verletzt (BBC 21.3.2018). Die Feierlichkeiten zu Nowruz dauern 
in Afghanistan mehrere Tage und erreichen ihren Höhepunkt am 21. März (NZZ 21.3.2018). Der IS bekannte 
sich auf seiner Propaganda Website Amaq zu dem Vorfall (RFE/RL 21.3.2018). 
 

• Angriffe auf Moscheen: Am 20.10.2017 fanden sowohl in Kabul, als auch in der Provinz Ghor Angriffe auf 
Moscheen statt: während des Freitagsgebets detonierte ein Selbstmordattentäter seine Sprengstoffweste in der 
schiitischen Moschee, Imam Zaman, in Kabul. Dabei tötete er mindestens 30 Menschen und verletzte 45 weitere. 
Am selben Tag, ebenso während des Freitagsgebetes, griff ein Selbstmordattentäter eine sunnitische Moschee in 
Ghor an und tötete 33 Menschen (Telegraph 20.10.2017; vgl. TG 20.10.2017). 
 

• Tötungen in Kandahar: Im Oktober 2017 bekannten sich die afghanischen Taliban zu der Tötung zweier 
religiöser Persönlichkeiten in der Provinz Kandahar. Die Tötungen legitimierten die Taliban, indem sie die 
Getöteten als Spione der Regierung bezeichneten (UNAMA 7.11.2017). 
 

• Angriff auf schiitische Moschee: Am 2.8.2017 stürmten ein Selbstmordattentäter und ein bewaffneter Schütze 
während des Abendgebetes die schiitische Moschee Jawadia in Herat City; dabei wurden mindestens 30 
Menschen getötet (BBC 3.8.2017; vgl. Pajhwok 
 

2.8.2017) . Insgesamt war von 100 zivilen Opfer die Rede (Pajhwok 2.8.2017). Der IS bekannte sich zu diesem 
Vorfall (BBC 3.8.2017). 
 

• Entführung in Nangarhar: Die Taliban entführten und folterten einen religiösen Gelehrten in der Provinz 
Nangarhar, dessen Söhne Mitglieder der ANDSF waren - sie entließen ihn erst, als Lösegeld für ihn bezahlt 
wurde (UNAMA 7.11.2017). 
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• In der Provinz Badakhshan wurde ein religiöser Führer von den Taliban entführt, da er gegen die Taliban 
predigte. Er wurde gefoltert und starb (UNAMA 7.11.2017). 
 

Angriffe auf Behörden zur Wahlregistrierung: 
 

Seit der Ankündigung des neuen Wahltermins durch den afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani im Jänner 2018 
haben zahlreiche Angriffe auf Behörden, die mit der Wahlregistrierung betraut sind, stattgefunden (ARN 
21.5.2018; vgl. DW 6.5.2018, AJ 6.5.2018, Tolonews 6.5.2018, Tolonews 29.4.2018, Tolonews 22.4.2018). Es 
folgt eine Auflistung der größten Vorfälle: 
 

• Bei einem Selbstmordanschlag auf ein für die Wahlregistrierung errichtetes Zelt vor einer Moschee in der 
Provinz Khost kamen Quellen zufolge am 6.5.2018 zwischen 13 und 17 Menschen ums Leben und mindestens 
30 weitere wurden verletzt (DW 6.5.2018; vgl. Tolonews 6.5.2018, AJ 6.5.2018). 
 

• Am 22.4.2018 kamen in der Nähe einer Behörde zur Wahlregistrierung in Pul-e-Khumri in der Provinz 
Baghlan sechs Menschen ums Leben und fünf weitere wurden verletzt; bisher bekannte sich keine Gruppierung 
zum Anschlag (Tolonews 22.4.2018; vgl. NZZ 22.4.2018). 
 

• Am 22.4.2018 kamen vor einer Behörde zur Wahlregistrierung in Kabul 60 Menschen ums Leben und 130 
wurden verletzt. Der Angriff fand im mehrheitlich aus ethnischen Hazara bewohnten Kabuler Distrikt Dacht-e-
Barchi statt. Der Islamische Staat (IS) bekannte sich zum Anschlag, der gegen die "schiitischen Apostaten" 
gerichtet war (USIP 24.4.2018; vgl. Slate 22.4.2018). 
 

Zivilist/innen 
 

Bild kann nicht dargestellt werden 
 

(UNAMA 2.2018) 
 

Im Jahr 2017 registrierte die UNAMA 10.453 zivile Opfer (3.438 Tote und 7.015 Verletzte) - damit wurde ein 
Rückgang von 9% gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres 2016 (11.434 zivile Opfer mit 3.510 Toten und 
7.924 Verletzen) festgestellt. Seit 2012 wurde zum ersten Mal ein Rückgang verzeichnet: im Vergleich zum Jahr 
2016 ist die Anzahl ziviler Toter um 2% zurückgegangen, während die Anzahl der Verletzten um 11% gesunken 
ist. Seit 1.1.200931.12.2017 wurden insgesamt 28.291 Tote und 52.366 Verletzte von der UNAMA registriert. 
Regierungsfeindliche Gruppierungen waren für 65% aller zivilen Opfer im Jahr 2017 verantwortlich; 
Hauptursache dabei waren IEDs, gefolgt von Selbstmordangriffen und komplexen Attacken (UNAMA 2.2018). 
Im Zeitraum 1.1.2018 - 31.3.2018 registriert die UNAMA 

2.258 zivile Opfer (763 Tote und 1.495 Verletzte). Die Zahlen reflektieren ähnliche Werte wie in den 
Vergleichsquartalen für die Jahre 2016 und 2017. Für das Jahr 2018 wird ein neuer Trend beobachtet: Die 
häufigste Ursache für zivile Opfer waren IEDs und komplexe Angriffe. An zweiter Stelle waren 
Bodenoffensiven, gefolgt von gezielten Tötungen, Blindgängern (Engl. UXO, "Unexploded Ordnance") und 
Lufteinsätzen. Die Bewohner der Provinzen Kabul, Helmand, Nangarhar, Faryab und Kandahar waren am 
häufigsten vom Konflikt betroffen (UNAMA 12.4.2018). 
 

Regierungsfeindlichen Gruppierungen wurden landesweit für das Jahr 2017 6.768 zivile Opfer (2.303 Tote und 
4.465 Verletzte) zugeschrieben - dies deutet auf einen Rückgang von 3% im 
 

Vergleich zum Vorjahreswert von 7.003 zivilen Opfern (2.138 Tote und 4.865 Verletzte). Der Rückgang ziviler 
Opfer, die regierungsfeindlichen Gruppierungen zugeschrieben werden, ist auf einen Rückgang ziviler Opfer, die 
durch Bodenkonfrontation, IED und ferngezündete Bomben zu Schaden gekommen sind, zurückzuführen. Im 
Gegenzug dazu hat sich die Anzahl ziviler Opfer aufgrund von Selbstmordangriffen und komplexen Attacken 
erhöht. Die Anzahl ziviler und nichtziviler Opfer, die aufgrund gezielter Tötungen durch regierungsfeindliche 
Elemente zu Schaden gekommen sind, ist ähnlich jener aus dem Jahr 2016 (UNAMA 2.2018). 
 

Im Jänner 2018 waren 56.3% der Distrikte unter der Kontrolle bzw. dem Einfluss der afghanischen Regierung, 
während Aufständische 14.5% der Distrikte kontrollierten bzw. unter ihrem Einfluss hatten. Die 
übriggebliebenen 29.2% der Distrikte waren umkämpft. Die Provinzen mit der höchsten Anzahl an Distrikten, 
die von Aufständischen kontrolliert werden, waren mit Stand Jänner 2018 Uruzgan, Kunduz und Helmand. Alle 
Provinzhauptstädte befanden sich unter der Kontrolle bzw. dem Einfluss der afghanischen Regierung (SIGAR 
30.4.2018). 
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Konkrete Informationen zu Zahlen und Tätern können dem Subkapitel "Regierungsfeindliche Gruppierungen" 
entnommen werden; Anmerkung der Staatendokumentation. 
 

Zu den regierungsfreundlichen Kräften zählten: ANDSF, Internationale Truppen, 
 

regierungsfreundliche bewaffnete Gruppierungen sowie nicht näher identifizierte regierungsfreundliche Kräfte. 
Für das Jahr 2017 wurden 2.108 zivile Opfer (745 Tote und 1.363 Verletzte) regierungsfreundlichen Kräften 
zugeschrieben, dies deutet einen Rückgang von 23% gegenüber dem Vorjahreswert 2016 (2.731 zivile Opfer, 
905 Tote und 1.826 Verletzte) an (UNAMA 2.2018; vgl. HRW 26.1.2018). Insgesamt waren 
regierungsfreundliche Kräfte für 20% aller zivilen Opfer verantwortlich. Hauptursache (53%) waren 
Bodenkonfrontation zwischen ihnen und regierungsfeindlichen Elementen - diesen fielen 1.120 Zivilist/innen 
(274 Tote und 846 Verletzte) zum Opfer; ein Rückgang von 37% Gegenüber dem Vorjahreswert 2016 (UNAMA 
2.2018). Luftangriffe wurden zahlenmäßig als zweite Ursache für zivile Opfer registriert (UNAMA 2.2018; vgl. 
HRW 26.1.2018); diese waren für 6% ziviler Opfer verantwortlich - hierbei war im Gegensatz zum 
Vorjahreswert eine Zunahme von 7% zu verzeichnen gewesen. Die restlichen Opferzahlen 125 (67 Tote und 58 
Verletzte) waren auf Situationen zurückzuführen, in denen Zivilist/innen fälschlicherweise für 
regierungsfeindliche Elemente gehalten wurden. Suchaktionen forderten 123 zivile Opfer (79 Tote und 44 
Verletzte), Gewalteskalationen 52 zivile Opfer (18 Tote und 34 Verletzte), und Bedrohungen und 
Einschüchterungen forderten 17 verletzte Zivilist/innen (UNAMA 
 

2.2018) . 
 

Ein besonderes Anliegen der ANDSF, der afghanischen Regierung und internationaler Kräfte ist das Verhindern 
ziviler Opfer. Internationale Berater/innen der US-amerikanischen und Koalitionskräfte arbeiten eng mit der 
afghanischen Regierung zusammen, um die Anzahl ziviler Opfer zu reduzieren und ein Bewusstsein für die 
Wichtigkeit der Reduzierung der Anzahl von zivilen Opfern zu schaffen. Die afghanische Regierung hält auch 
weiterhin ihre viertel-jährliche Vorstandssitzung zur Vermeidung ziviler Opfer (Civilian Casualty Avoidance 
and Mitigation Board) ab, um u. a. Präventivmethoden zu besprechen (USDOD 12.2017). Die UNAMA 
bemerkte den Einsatz und die positiven Schritte der afghanischen Regierung, zivile Opfer im Jahr 2017 zu 
reduzieren (UNAMA 2.2018). 
 

Im gesamten Jahr 2017 wurden 3.484 zivile Opfer (823 Tote und 2.661 Verletzte) im Rahmen von 1.845 
Bodenoffensiven registriert - ein Rückgang von 19% gegenüber dem Vorjahreswert aus 2016 (4.300 zivile 
Opfer, 1.072 Tote und 3.228 Verletzte in 2.008 Bodenoffensiven). Zivile Opfer, die aufgrund bewaffneter 
Zusammenstöße zwischen regierungsfreundlichen und regierungsfeindlichen Kräften zu beklagen waren, sind 
zum ersten Mal seit 2012 zurückgegangen (UNAMA 2.2018). 
 

Im Jahr 2017 forderten explosive Kampfmittelrückstände (Engl. "explosive remnants of war", Anm.) 639 zivile 
Opfer (164 Tote und 475 Verletzte) - ein Rückgang von 12% gegenüber dem Jahr 2016. 2017 war überhaupt das 
erste Jahr seit 2009, in welchem ein Rückgang verzeichnet werden konnte. Der Rückgang ziviler Opfer ist 
möglicherweise u.a. auf eine Verminderung des indirekten Beschusses durch Mörser, Raketen und Granaten in 
bevölkerten Gegenden von regierungsfreundlichen Kräfte zurückzuführen (UNAMA 2.2018). 
 

Weiterführende Informationen zu den regierungsfreundlichen Gruppierungen können dem Kapitel 5. 
"Sicherheitsbehörden" entnommen werden; Anmerkung der Staatendokumentation. 
 

Regierungsfeindliche Gruppierungen: 
 

Terroristische und aufständische Gruppierungen stellen Afghanistan und die Koalitionskräfte vor erhebliche 
Herausforderungen. Derzeit sind rund 20 terroristische Organisationen in Afghanistan zu finden: 

das von außen unterstützte Haqqani-Netzwerk stellt nach wie vor die größte Gefährdung für afghanische und 
internationale Kräfte dar. Die Verflechtung von Taliban und Haqqani-Netzwerk ist so intensiv, dass diese beiden 
Gruppierungen als Fraktionen ein und derselben Gruppe angesehen werden. Wenn auch die Taliban öffentlich 
verkündet haben, sie würden zivile Opfer einschränken, so führt das Haqqani-Netzwerk auch weiterhin Angriffe 
in bevölkerungsreichen Gegenden aus (USDOD 12.2017). 
 

Im August 2017 wurde berichtet, dass regierungsfeindliche bewaffnete Gruppierungen - insbesondere die 
Taliban - ihre Aktivitäten landesweit verstärkt haben, trotz des Drucks der afghanischen Sicherheitskräfte und 
der internationalen Gemeinschaft, ihren Aktivitäten ein Ende zu setzen (Khaama Press 13.8.2017). Auch sind die 
Kämpfe mit den Taliban eskaliert, da sich der Aufstand vom Süden in den sonst friedlichen Norden des Landes 
verlagert hat, wo die Taliban auch Jugendliche rekrutieren (Xinhua 18.3.2018). Ab dem Jahr 2008 expandierten 



 Bundesverwaltungsgericht 29.10.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 16 von 45 

die Taliban im Norden des Landes. Diese neue Phase ihrer Kampfgeschichte war die Folge des 
Regierungsaufbaus und Konsolidierungsprozess in den südlichen Regionen des Landes. Darüber hinaus haben 
die Taliban hauptsächlich in Faryab und Sar-i-Pul, wo die Mehrheit der Bevölkerung usbekischer Abstammung 
ist, ihre Reihen für nicht-paschtunische Kämpfer geöffnet (AAN 
 

17.3.2017) . 
 

Teil der neuen Strategie der Regierung und der internationalen Kräfte im Kampf gegen die Taliban ist es, die 
Luftangriffe der afghanischen und internationalen Kräfte in jenen Gegenden zu verstärken, die am stärksten von 
Vorfällen betroffen sind. Dazu gehören u.a. die östlichen und südlichen Regionen, in denen ein Großteil der 
Vorfälle registriert wurde. Eine weitere Strategie der Behörden, um gegen Taliban und das Haqqani-Netzwerk 
vorzugehen, ist die Reduzierung des Einkommens selbiger, indem mit Luftangriffen gegen ihre Opium-
Produktion vorgegangen wird (SIGAR 1.2018). 
 

Außerdem haben Militäroperationen der pakistanischen Regierung einige Zufluchtsorte Aufständischer zerstört. 
Jedoch genießen bestimmte Gruppierungen, wie die Taliban und das Haqqani-Netzwerk Bewegungsfreiheit in 
Pakistan (USDOD 12.2017). Die Gründe dafür sind verschiedene: das Fehlen einer Regierung, das permissive 
Verhalten der pakistanischen Sicherheitsbehörden, die gemeinsamen kommunalen Bindungen über die Grenze 
und die zahlreichen illegalen Netzwerke, die den Aufständischen Schutz bieten (AAN 17.10.2017). 
 

Taliban 
 

Die Taliban führten auch ihre Offensive "Mansouri" weiter; diese Offensive konzentrierte sich auf den Aufbau 
einer "Regierungsführung" der Taliban (Engl. "governance") bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Gewalt 
gegen die afghanische Regierung, die ANDSF und ausländische Streitkräfte. Nichtsdestotrotz erreichten die 
Taliban, die Hauptziele dieser "Kampfsaison" laut US- 
 

Verteidigungsministerium nicht (USDOD 12.2017). Operation Mansouri sollte eine Mischung aus 
konventioneller Kriegsführung, Guerilla-Angriffen und Selbstmordattentaten auf afghanische und ausländische 
Streitkräfte werden (Reuters 28.4.2017). Auch wollten sich die Taliban auf jene Gegenden konzentrieren, die 
vom Feind befreit worden waren (LWJ 28.4.2017). Laut NATO Mission Resolute Support kann das Scheitern 
der Taliban-Pläne für 2017 auf aggressive ANDSF- Operationen zurückgeführt, aber auch auf den Umstand, 
dass die Taliban den IS und die ANDSF gleichzeitig bekämpfen müssen (USDOD 12.2017). 
 

Im Jahr 2017 wurden den Taliban insgesamt 4.385 zivile Opfer (1.574 Tote und 2.811 Verletzte zugeschrieben. 
Die Taliban bekannten sich nur zu 1.166 zivilen Opfern. Im Vergleich zum Vorjahreswert bedeutet dies einen 
Rückgang um 12% bei der Anzahl ziviler Opfer, die den Taliban zugeschrieben werden. Aufgrund der 
Komplexität der in Selbstmord- und komplexen Anschlägen involvierten Akteure hat die UNAMA oft 
Schwierigkeiten, die daraus resultierenden zivilen Opfer spezifischen regierungsfreundlichen Gruppierungen 
zuzuschreiben, wenn keine Erklärungen zur Verantwortungsübernahme abgegeben wurde. Im Jahr 2017 haben 
sich die Taliban zu 67 willkürlichen Angriffen auf Zivilist/innen bekannt; dies führte zu 214 zivilen Opfern (113 
Toten und 101 Verletzten). Auch wenn sich die Taliban insgesamt zu weniger Angriffen gegen Zivilist/innen 
bekannten, so haben sie dennoch die Angriffe gegen zivile Regierungsmitarbeiter/innen erhöht - es entspricht der 
Linie der Taliban, Regierungsinstitutionen anzugreifen (UNAMA 2.2018). 
 

Schätzungen von SIGAR zufolge kontrollierten im Oktober 2017 und im Jänner 2018 die Taliban 14% der 
Distrikte Afghanistans (SIGAR 30.4.2018). Die Taliban selbst verlautbarten im März 2017, dass sie beinahe 
10% der afghanischen Distrikte kontrollierten (ODI 6.2018). Die Taliban halten auch weiterhin großes 
Territorium in den nördlichen und südlichen Gegenden der Provinz Helmand (JD News 12.3.2018; vgl. LWJ 
20.4.2018). Die ANDSF haben, unterstützt durch US- amerikanische Truppen, in den ersten Monaten des Jahres 
2018 an Boden gewonnen, wenngleich die Taliban nach wie vor die Hälfte der Provinz Helmand unter Kontrolle 
halten (JD News 12.3.2018; vgl. LWJ 20.4.2018). Helmand war lange Zeit ein Hauptschlachtfeld - insbesondere 
in der Gegend rund um den Distrikt Sangin, der als Kernstück des Taliban-Aufstands erachtet wird (JD News 
12.3.2018; vgl. Reuters 30.3.2018). Die Taliban haben unerwarteten Druck aus ihrer eigenen Hochburg in 
Helmand erhalten: Parallel zu der Ende März 2018 abgehaltenen Friendens- Konferenz in Uzbekistan sind 
hunderte Menschen auf die Straße gegangen, haben eine Sitzblockade abgehalten und geschworen, einen langen 
Marsch in der von den Taliban kontrollierten Stadt Musa Qala zu abzuhalten, um die Friedensgespräche 
einzufordern. Unter den protestierenden Menschen befanden sich auch Frauen, die in dieser konservativen 
Region Afghanistans selten außer Hauses gesehen werden (NYT 27.3.2018). 
 

Die Taliban geben im Kurznachrichtendienst Twitter Angaben zu ihren Opfern oder Angriffen (FAZ 19.10.2017; 
vgl. Pajhwok 13.3.2018). Ihre Angaben sind allerdings oft übertrieben (FAZ 
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19.10.2017) . Auch ist es sehr schwierig Ansprüche und Bekennermeldungen zu verifizieren - dies gilt sowohl 
für Taliban als auch für den IS (AAN 5.2.2018). 
 

IS/ISIS/ISKP/ISIL-KP/Daesh 
 

Höchst umstritten ist von Expert/innen die Größe und die Gefahr, die vom IS ausgeht. So wird von US-
amerikanischen Sicherheitsbeamten und weiteren Länderexpert/innen die Anzahl der IS- Kämpfer in 
Afghanistan mit zwischen 500 und 5.000 Kämpfern beziffert. Jeglicher Versuch die tatsächliche Stärke 
einzuschätzen, wird durch den Umstand erschwert, dass sich die Loyalität der bewaffneten radikalen Islamisten 
oftmals monatlich oder gar wöchentlich ändert, je nach ideologischer Wende, Finanzierung und Kampfsituation 
(WSJ 21.3.2018). Auch wurde die afghanische Regierung bezichtigt, die Anzahl der IS-Kämpfer in Afghanistan 
aufzublasen (Tolonews 10.1.2018). Zusätzlich ist wenig über die Gruppierung und deren Kapazität, komplexe 
Angriffe auszuführen, bekannt. Viele afghanische und westliche Sicherheitsbeamte bezweifeln, dass die 
Gruppierung alleine arbeitet (Reuters 9.3.2018). 
 

Die Fähigkeiten und der Einfluss des IS sind seit seiner Erscheinung im Jahr 2015 zurückgegangen. Operationen 
durch die ANDSF und die US-Amerikaner, Druck durch die Taliban und Schwierigkeiten die Unterstützung der 
lokalen Bevölkerung zu gewinnen, störten das Wachstum des IS und verringerten dessen Operationskapazitäten. 
Trotz erheblicher Verluste von Territorium, Kämpfern und hochrangigen Führern, bleibt der IS nach wie vor 
eine Gefährdung für die Sicherheit in Afghanistan und in der Region. Er ist dazu in der Lage, 
öffentlichkeitswirksamen (high-profile) Angriffen (HPA) in städtischen Zentren zu verüben (USDOD 12.2017). 
Der IS hat sich nämlich in den vergangenen Monaten zu einer Anzahl tödlicher Angriffe in unterschiedlichen 
Teilen des Landes bekannt - inklusive der Hauptstadt. Dies schürte die Angst, der IS könne an Kraft gewinnen 
(VoA 10.1.2018; vgl. AJ 30.4.2018). Auch haben örtliche IS-Gruppen die Verantwortung für Angriffe auf 
Schiiten im ganzen Land übernommen (USDOD 12.2017). 
 

Im Jahr 2017 wurden dem IS 1.000 zivile Opfer (399 Tote und 601 Verletzte) zugeschrieben sowie die 
Entführung von 81 Personen; er war damit laut UNAMA für 10% aller zivilen Opfer im Jahr 2017 
verantwortlich - eine Zunahme von insgesamt 11% im Vergleich zum Jahr 2016. Im Jahr 2017 hat sich der IS zu 
insgesamt 18 willkürlichen Angriffen auf Zivilist/innen oder zivile Objekte bekannt (UNAMA 2.2018); er agiert 
wahllos - greift Einrichtungen der afghanischen Regierung und der Koalitionskräfte an (AAN 5.2.2018), aber 
auch ausländische Botschaften (UNAMA 2.2.018). Fast ein Drittel der Angriffe des IS zielen auf schiitische 
Muslime ab (UNAMA 2.2018; vgl. AAN 5.2.2018) - sechs Angriffe waren auf schiitische Glaubensstätten 
(UNAMA 2.2018). Der IS begründet seine Angriffe auf die schiitische Gemeinschaft damit, dass deren 
Mitglieder im Kampf gegen den IS im Mittleren Osten involviert sind (AAN 5.2.2018). 
 

Zusätzlich dokumentierte die UNAMA im Jahr 2017 27 zivile Opfer (24 Tote und drei Verletzte) sowie die 
Entführung von 41 Zivilist/innen, die von selbsternannten IS-Anhängern in Ghor, Jawzjan und Sar-e Pul 
ausgeführt wurden. Diese Anhänger haben keine offensichtliche Verbindung zu dem IS in der Provinz 
Nangarhar (UNAMA 2.2018). 
 

Der IS rekrutierte auf niedriger Ebene und verteilte Propagandamaterial in vielen Provinzen Afghanistans. 
Führung, Kontrolle und Finanzierung des Kern-IS aus dem Irak und Syrien ist eingeschränkt, wenngleich der IS 
in Afghanistan nachhaltig auf externe Finanzierung angewiesen ist, sowie Schwierigkeiten hat, 
Finanzierungsströme in Afghanistan zu finden. Dieses Ressourcenproblem hat den IS in einen Konflikt mit den 
Taliban und anderen Gruppierungen gebracht, die um den Gewinn von illegalen Kontrollpunkten und den 
Handel mit illegalen Waren wetteifern. Der IS bezieht auch weiterhin seine Mitglieder aus unzufriedenen TTP-
Kämpfern (Tehreek-e Taliban in Pakistan - TTP), ehemaligen afghanischen Taliban und anderen 
Aufständischen, die meinen, der Anschluss an den IS und ihm die Treue zu schwören, würde ihre Interessen 
vorantreiben (USDOD 12.2017). 
 

Auch ist der IS nicht länger der wirtschaftliche Magnet für arbeitslose und arme Jugendliche in Ostafghanistan, 
der er einst war. Die Tötungen von IS-Führern im letzten Jahr (2017) durch die afghanischen und internationalen 
Kräfte haben dem IS einen harten Schlag versetzt, auch um Zugang zu finanziellen Mitteln im Mittleren Osten 
zu erhalten. Finanziell angeschlagen und mit wenigen Ressourcen, ist der IS in Afghanistan nun auf der Suche 
nach anderen Möglichkeiten des finanziellen Überlebens (AN 6.3.2018). 
 

Haqqani-Netzwerk 
 

Der Gründer des Haqqani-Netzwerkes - Jalaluddin Haqqani - hat aufgrund schlechter Gesundheit die 
operationale Kontrolle über das Netzwerk an seinen Sohn Sirajuddin Haqqani übergeben, der gleichzeitig der 
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stellvertretende Führer der Taliban ist (VoA 1.7.2017). Als Stellvertreter der Taliban wurde die Rolle von 
Sirajuddin Haqqani innerhalb der Taliban verfestigt. Diese Rolle erlaubte dem Haqqani-Netzwerk seinen 
Operationsbereich in Afghanistan zu erweitern und lieferte den Taliban zusätzliche Fähigkeiten in den Bereichen 
Planung und Operation (USDOD 12.2017). 
 

Von dem Netzwerk wird angenommen, aus den FATA-Gebieten (Federally Administered Tribal Areas) in 
Pakistan zu operieren. Unterschiedlichen Schätzungen zufolge soll das Netzwerk zwischen 3.000 und 10.000 
Mitglieder haben. Dem Netzwerk wird nachgesagt finanziell von unterschiedlichen Quellen unterstützt zu 
werden - inklusive reichen Personen aus den arabischen Golfstaaten (VoA 1.7.2017). 
 

Zusätzlich zu der Verbindung mit den Taliban, hat das Netzwerk mit mehreren anderen Aufständischen 
Gruppierungen, inklusive al-Qaida, der Tehreek-e Taliban in Pakistan (TTP), der Islamic Movement of 
Uzbekistan (IMU) und der ebenso in Pakistan ansässigen Lashkar-e-Taiba (VoA 1.7.2017). 
 

Sowohl die afghanische, als auch die US-amerikanische Regierung haben Pakistan in der Vergangenheit 
wiederholt kritisiert, keine eindeutigen Maßnahmen gegen terroristische Elemente zu ergreifen, die darauf 
abzielen, die Region zu destabilisieren - zu diesen Elementen zählen auch die Taliban und das Haqqani-
Netzwerk (RFE/RL 23.3.2018; vgl. AJ 8.3.2018, UNGASC 27.2.2018). 
 

Al-Qaida 
 

Al-Qaida konzentriert sich hauptsächlich auf das eigene Überleben und seine Bemühungen sich selbst zu 
erneuern. Die Organisation hat eine nachhaltige Präsenz in Ost- und Nordostafghanistan, mit kleineren 
Elementen im Südosten. Manche Taliban in den unteren und mittleren Rängen unterstützen die Organisation 
eingeschränkt. Nichtsdestotrotz konnte zwischen 1.6.-20.11.2017 keine Intensivierung der Beziehung zu den 
Taliban auf einem strategischen Niveau registriert werden (USDOD 12.2017). 
 

Drogenanbau 
 

In den Jahren 2016 - 2017 haben sich die Flächen zum Mohnanbau für Opium um 63% vergrößert und kommen 
nun auf 328.000 Hektar; insgesamt verstärkte sich die Opiumproduktion um 87% und damit auf 9.000 metrische 
Tonnen - die größte Menge in der afghanischen Geschichte. Die stärkste Expansion der Mohanbauflächen war in 
der Provinz Helmand zu verzeichnen, die als Zentrum der Opiumproduktion erachtet wird: eine Fläche von 
144.000 Hektar ist dort dem Mohnanbau gewidmet. Der Mohnanbau hat sich landesweit verstärkt, auch in 
nördlichen Provinzen, wie z.B. Balkh und Jawzjan (UNODC 11.2017). 
 

Unterstützt von ihren internationalen Partnern führt die afghanische Regierung weiterhin Operationen zur 
Drogenbekämpfung durch. Im gesamten Jahr 2017 wurden von afghanischen Exekutivbehörden 445 solcher 
Einsätze durchgeführt. Beschlagnahmt wurden dabei: 391kg Heroin, 31kg Morphium, 8.141kg Opium, 2 kg 
Methamphitamine, 38.547 kg Haschisch, 1.256 kg fester Vorläuferchemikalien, 1.437 flüssige 
Vorläuferchemikalien und 1.590 Tabletten synthetischer Drogen (MDMA - 3,4-
methylenedioxymethamphetamine); diese Beschlagnahmungen führten zu 531 Verhaftungen. Die 
beschlagnahmte Menge an Opiaten ist die höchste registrierte Menge seit dem Jahr 2012. Auch hat sich der Preis 
für Opium erheblich reduziert (-41%), was mit einer großen Ernte in Verbindung gebracht wird; reduziert hat 
sich auch der Heroinpreis (-7%) (UNGASC 27.2.2018). 
 

Im letztem Quartal 2017 wurden 750 Hektar Mohnanbauflächen in den Provinzen Nangarhar, Kandahar, 
Badakhshan, Balkh, Kunar, Kapisa, Laghman, Ghor, Herat, Badghis, Nimroz, Takhar, und Kabul vernichtet. Der 
UN zufolge wurden in den letzten drei Jahren in den nördlichen Regionen keine Mohnanbauflächen vernichtet, 
außer in den Provinzen Sar-e Pul und Balkh im Jahr 2017 - wo insgesamt 25 Hektar zerstört wurden. Ebenso 
wurden im Jahr 2017 im Süden des Landes keine Mohnanbauflächen zerstört; die Ausnahme bildet Kandahar - 
dort wurden 48 Hektar zerstört (SIGAR 30.1.2018). 
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A. Risikoprofile 
 

1. Personen, die tatsächlich oder vermeintlich mit der Regierung und der internationalen Gemeinschaft 
einschließlich der internationalen Streitkräfte verbunden sind oder diese 
 

tatsächlich oder vermeintlich unterstützen 
 

Regierungsfeindliche Kräfte (AGEs) greifen Berichten zufolge systematisch und gezielt Zivilisten an, die 
tatsächlich oder vermeintlich die afghanische Regierung, regierungsnahe bewaffnete Gruppen, die afghanische 
Zivilgesellschaft und die internationale Gemeinschaft in Afghanistan, einschließlich der internationalen 
Streitkräfte und internationaler humanitärer Hilfs- und Entwicklungsakteure, unterstützen bzw. mit diesen in 
Verbindung stehen.1 Auf eine (vermeintliche) Verbindung kann zum Beispiel durch ein bestehendes oder 
früheres Beschäftigungsverhältnis oder durch familiäre Bindungen geschlossen werden.249 Zu den Zivilisten, 
die gezielt aufs Korn genommen werden, zählen Distrikt- und Provinzgouverneure, Mitarbeiter der Justiz und 
der Staatsanwaltschaft, ehemalige Polizeibeamte und Polizisten außer Dienst, Stammesälteste, Religionsgelehrte 
und religiöse Führer, Frauen im öffentlichen Raum, Lehrer und andere Staatsbedienstete, Zivilisten, von denen 
angenommen wird, dass sie die Werte regierungsfeindlicher Kräften ablehnen, Menschenrechtsaktivisten sowie 
humanitäres Hilfspersonal und Entwicklungshelfer.250 
 

Zwischen 1. Januar und 31. Dezember 2017 schrieb UNAMA 570 gezielte Tötungen regierungsfeindlichen 
Kräften (AGEs) zu, die 1 032 zivile Opfer (650 Tote und 382 Verletzte) forderten, was 10 Prozent aller zivilen 
Opfer des Jahres entsprach.251 Die Anzahl der von AGEs verübten derartigen Anschläge stieg von 483 im Jahr 
2016 auf 570 im Jahr 2017 und die Zahl der dabei getöteten Zivilisten erhöhte sich um 13 Prozent.252 
 

Im Januar 2018 führten die Taliban drei getrennte Angriffe in Kabul durch, bei denen 150 Zivilisten getötet und 
mehr als 300 verletzt wurden.253 In einer öffentlichen Erklärung begründeten die Taliban am 28. Januar 2018 
einen dieser Angriffe, jenen auf das Innenministerium, mit folgenden Worten: 
 

"Dieses Ziel war der Feind, und auch die Mitarbeiter des Ministeriums waren die 
 

Hauptleidtragenden."254 
 

Am 25. April 2018 kündigten die Taliban ihre Frühlingsoffensiven, die Al Khandaq Jihadi Operations255 an. 
Wie schon in den Jahren zuvor hieß es darin, die Offensive würde sich "gegen die ausländischen 
Besatzungskräfte und deren Unterstützer im Land" richten.256 Trotz des erklärten Ziels der Taliban, "besonders 
auf den Schutz des Lebens und Besitzes des zivilen Volkes zu achten", 257 gibt 
 

http://www.bbc.com/news/world-asia-42929370; New York Times, Why Attack Afghan Civilians? Creating 
Chaos Rewards Taliban, 28. Januar 2018, 

https://www.nytimes.com/2018/01/28/world/asia/afghanistan-taliban-kabul-attacks.html. 
 

249 UNAMA, Afghanistan: Annual Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict 2017, Februar 2018, 
http://www.refworld.org/docid/5a854a614.html, S. 34. 
 

250 UNAMA, Afghanistan: Annual Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict 2017, Februar 2018, 
http://www.refworld.org/docid/5a854a614.html, S. 35; UNAMA, Protection of Civilians in Armed Conflict: 
Attacks Against Places of 
 

Worship, Religious Leaders and Worshippers, 7. November 2017, 
http://www.refworld.org/docid/5a0b0b534.html; UNAMA, Quarterly 

Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict: 1 January to 30 September 2017, 12. Oktober 2017, 
http://www.refworld.org/docid/5a0b0c4b4.html, S. 3; UNAMA, 

Afghanistan: Mid-Year Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict 2017, Juli 2017, 

http://www.refworld.org/docid/596e0b5e4.html, S. 12, 44-46, 49. "Die Taliban haben eine breite 
 

Bevölkerungsgruppe, die sie als ‚unartig' erachten, angegriffen: a) Politische Feinde: Anführer und wichtige 
Mitglieder von Parteien und 



 Bundesverwaltungsgericht 29.10.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 30 von 45 

 

Gruppen, die den Taliban feindlich gesinnt sind [...]; b) Regierungsbeamte und Angestellte westlicher und 
anderer ‚feindlicher' Regierungen 
 

 - jegliche Zivilperson, die für die Regierung oder westliche diplomatische Vertretungen oder Behörden 
arbeitet; c) Mitglieder der afghanischen Sicherheitskräfte jeglichen Dienstgrades; d) Personen, von 
denen angenommen wird, dass sie die Taliban ausspionieren oder Informationen über die Taliban an 
Behörden weitergeben; e) Personen, die gegen die Scharia (wie sie von den Taliban ausgelegt wird) und 
die Regeln der 

 

Taliban verstoßen; f) Kollaborateure der afghanischen Regierung - unter Umständen jeder, der die Regierung auf 
irgendeine Weise unterstützt; g) Kollaborateure ausländischer Streitkräfte - unter Umständen jeder, der 
ausländische Streitkräfte unterstützt; h) Auftragnehmer, die für die afghanische Regierung arbeiten; i) 
Auftragnehmer, die für andere Länder arbeiten und sich gegen die Taliban stellen; j) Dolmetscher, die für 
andere, den Taliban feindlich gesinnte Länder arbeiten; k) Personen jeglicher Bevölkerungsschicht, die von den 
Taliban für deren Kriegsanstrengungen als hilfreich und unabkömmlich auserwählt wurden, eine 
Zusammenarbeit jedoch verweigerten." [Übersetzung durch UNHCR]. Landinfo, Afghanistan: Taliban's 
Intelligence and the Intimidation Campaign, 23. August 2017, http://www.refworld.org/docid/5a86ff4d4.html, S. 
11. 
 

251 UNAMA, Afghanistan: Annual Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict 2017, Februar 2018, 
http://www.refworld.org/ docid/5a854a614.html, S. 33-34. 
 

252 Ebd., S. 33-34. 
 

253 The Economist, A Spate of Attacks in the Afghan Capital Rattles the Government, 1. Februar 2018, 
https://www.economist.com/news/asia/21736166-war-against- 
 

insurgents-taliban-has-reached-stalemate-spate-attacks; The Business Insider, ISIS Wants to Be as Dangerous as 
the Taliban - But It's Not Even Close, 11. Februar 2018, 

http://uk.businessinsider.com/isis-taliban-afghanistan-terrorism-2018-2; Al Jazeera, Shock in Kabul as Taliban 
Blast Kills More than 100, 28. Januar 2018, 

http://www.aljazeera.com/news/2018/01/shock-kabul-taliban-blast-kills-100180128080023652.html. 
 

254 Islamic Emirate of Afghanistan, Clarification of Islamic Emirate Concerning Attack on Ministry of Interior, 
28. Januar 2018, https://alemarahenglish.com/?p=25114. 
 

255 Islamic Emirate of Afghanistan, Declaration of the Islamic Emirate about the Inauguration of Al Khandaq 
Jihadi Operations, 25. April 2018, http://alemarah-english.com/?p=28060. 256 Ebd. 
 

257 In der Ankündigung der Frühlingsoffensive 2018 wurde festgehalten, "dass alle Mudschaheddin Mitgefühl 
mit den muslimischen Massen zeigen und den Feinden gegenüber Härte walten lassen sollen. Deshalb soll 
insbesondere darauf geachtet werden, das Leben und den Besitz von Zivilpersonen zu schützen und sämtliche 
Vorsichtsmaßnahmen während eines Angriffs zu ergreifen." 

[Übersetzung durch UNHCR]. Ebd. 
 

es immer wieder Berichte, dass die Taliban und andere AGEs gezielt Zivilisten und nach humanitärem 
Völkerrecht geschützte Objekte angreifen würden.258 
 

Über gezielte Tötungen hinaus setzen die regierungsfeindlichen Kräfte Berichten zufolge auch Drohungen, 
Einschüchterung und Entführungen ein, um Gemeinschaften und Einzelpersonen einzuschüchtern und auf diese 
Weise ihren Einfluss und ihre Kontrolle zu erweitern, indem diejenigen angegriffen werden, die ihre Autorität 
und Anschauungen infrage stellen.259 
 

a) Regierungsbeamte und Staatsbedienstete 
 

2017 dokumentierte UNAMA systematische Angriffe auf zivile Staatsbedienstete sowie auf Bürogebäude der 
zivilen Regierung und andere Bauten, insbesondere durch die Taliban.2 Die Anzahl der behaupteten Angriffe 
gegen zivile Regierungsbeamte nahm 2017 insgesamt zu, "im Einklang mit der Strategie der Taliban, vor allem 
Regierungsorgane ins Visier zu nehmen"3 Auch der Islamische Staat richtete seine Angriffe gezielt gegen mit 
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der Regierung in Verbindung stehende Zivilpersonen sowie zivile Einzelpersonen, von denen angenommen 
wurde, dass sie "der Regierung geheime Informationen zur Verfügung stellen".4 Politiker und Mitarbeiter der 
Regierung auf lokaler, Provinz- und nationaler Ebene wurden zu Zielen regierungsfeindlicher Kräfte, darunter 
 

Parlamentsabgeordnete5 und Mitglieder des Hohen Friedensrates6, Provinz- und DistriktGouverneure und 
Distriktrats-Mitglieder.7 
 

Insbesondere anvisiert werden auch von der Regierung ernannte Richter und Staatsanwälte. UNAMA berichtet 
von vier derartigen Anschlägen durch die Taliban zwischen 1. Januar und 31. Dezember 2017.8 Berichten 
zufolge haben regierungsfeindliche Kräfte auch Angriffe auf medizinisches Personal und 
Gesundheitseinrichtungen verübt, um Krankenhäuser zu zwingen, "vorübergehend zu schließen, oft in der 
Absicht, die Traumabehandlung ihrer Kombattanten zu monopolisieren".9 2017 verzeichnete 
 

258 UNAMA, Quarterly Report on the Protection of Civilians in Armed 

Conflict: 1 January to 30 September 2017, 12. Oktober 2017, http://www.refworld.org/docid/5a0b0c4b4.html, S. 
3. Siehe auch 

UNAMA, Protection of Civilians in Armed Conflict: Attacks against Places of Worship, Religious Leaders and 
Worshippers, 7. November 2017, http://www.refworld.org/docid/5a0b0b534.html. 
 

259 UNAMA, Afghanistan: Annual Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict 2017, Februar 2018, 
http://www.refworld.org/docid/5a854a614.html, S. 35; UNAMA, Protection of Civilians in Armed Conflict: 
Attacks Against Places of Worship, Religious Leaders and Worshippers, 7. November 2017, 
http://www.refworld.org/docid/5a0b0b534.html, S. 1-2; UN SecretaryGeneral, The Situation in Afghanistan and 
its Implications for International Peace and Security, 15. September 2017, A/72/392-S/2017/783, 
http://www.refworld.org/docid/59c3a9f64.html, S. 8. 
 

UNAMA 75 Zwischenfälle, in denen AGEs Angriffe auf Einrichtungen des Gesundheitswesens und 
medizinisches Personal verübten oder versuchten, Einfluss auf sie zu nehmen; diese Anschläge forderten 65 
zivile Opfer (31 Tote und 34 Verletzte)268 
 

Lehrer, Schulwarte und Mitarbeiter der Bildungsbehörde wurden ebenfalls häufig gezielt angegriffen,269 ebenso 
wie Schüler und insbesondere Mädchen.270 
 

b) Zivile Polizeikräfte (einschließlich Angehörigen der ANP und ALP) 271 sowie ehemalige Angehörige der 
ANDSF 
 

Die gezielten Angriffe auf afghanische Sicherheitskräfte, insbesondere die afghanische nationale Polizei (ANP), 
gehen weiter.272 Auch Mitglieder der afghanischen lokalen Polizei (ALP) werden häufig angegriffen.273 
Schätzungen zufolge ist die Opferbilanz unter der afghanischen lokalen Polizei erheblich höher als die unter 
anderen Mitgliedern der ANDSF, da die afghanische lokale Polizei (ALP) häufig in unsichereren Gebieten 
stationiert ist.274 Beamte sowohl der ALP als auch der ANP wurden im Dienst 
 
 

https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-targets-hospitals-strategy/28760791.html; 

Dawn, Doctors and Hospitals in Afghanistan Among Taliban Casualties of War, 26. September 2017, 
https://www.dawn.com/news/1360177; 

Watchlist on Children and Armed Conflict, "Every Clinic Is Now on the Frontline": The Impact on Children of 
Attacks on Health Care in Afghanistan, 6. März 2017, 

http://watchlist.org/wpcontent/uploads/2213-watchlist-field-report-afghanistan-lr.pdf. 
 

268 UNAMA dokumentierte im Jahr 2017 die vorübergehende Schließung von mindestens 147 
Gesundheitseinrichtungen, nachdem regierungsfeindliche Kräfte Drohungen ausgesprochen hatten. Im Vergleich 
dazu fanden im Jahr 2016 20 solcher Schließungen statt. Die unfreiwillige Schließung von 
Gesundheitseinrichtungen betraf ein Einzugsgebiet mit beinahe 1,4 Millionen Menschen. UNAMA, 
Afghanistan: Annual Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict 2017, Februar 2018, 

http://www.refworld.org/docid/5a854a614.html, S. 14. 
 

269 Im Juli 2017 wurde ein leitender Bildungsbeamter im Distrikt Tagab in Zentralkapisa von einem 
Verwandten, der ein Mitglied der Taliban war, getötet. Pajhwok Afghan News, Taliban Gun Down Kapisa 
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Education Official, 1. Juli 2017, https://www.pajhwok.com/en/2017/07/01/taliban-gun-down-kapisa-education-
official; Khaama Press, Kapisa Education Official Shot Dead By Own Brother Affiliated With Taliban, 1. Juli 
2017, https://www.khaama.com/kapisa-education-official-shot-dead-by-own-brotheraffiliated-with-taliban-
03054. Am 24. Mai 2017 wurde ein Mitarbeiter der Schulbehörde in der südöstlich gelegenen Provinz Ghazni 
bei einem Bombenanschlag getötet. Am Tag darauf wurde im Nordosten gelegenen Kunduz bei einem von 
aufständischen Taliban verübten Granatenanschlag auf eine Schule ein Lehrer getötet und neun Schüler verletzt. 
Deutschland: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Information Centre Asylum and Migration Briefing 
Notes, 29. Mai 2017, http://www.refworld.org/docid/5942468e4.html. 
 

270 HRW, War Is Driving Girls out of School, 27. November 2017, https://www.hrw.org/news/2017/11/27/war-
driving-girls-out-school; HRW, "I Won't Be a Doctor, and One Day You'll Be Sick" - Girls' Access to Education 
in Afghanistan, 17. Oktober 2017, http://www.refworld.org/docid/59e5af3e4.html. Siehe auch UNAMA, 
Afghanistan: Mid-Year Report on the Protection of Civilians in Armed 
 

Conflict 2017, Juli 2017, 

http://www.refworld.org/docid/596e0b5e4.html, S. 13; Huffington Post, 'Hopeless': Children under Attack in 
Afghanistan, 19. April 2016 (aktualisiert am 6. Dezember 2017), https://www.huffingtonpost.com/beth-
murphy/hopeless-children-underattack-in-afghanistan_b_9721470.html. 
 

271 UNAMA zufolge gelten "zivile Mitarbeiter der Polizei, die nicht direkt an Kampfhandlungen und der 
Bekämpfung von Aufständischen beteiligt sind", als Zivilisten [Übersetzung durch UNHCR]. UNAMA, 
Afghanistan: Annual Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict 2017, Februar 2018, 

http://www.refworld.org/docid/5a854a614.html, S. 56. 
 

272 Reuters berichtete, dass während der ersten vier Monate von 2017 

2.531 afghanische Sicherheitskräfte getötet und 4.238 verwundet wurden. Reuters, Afghan Forces Lose 2,531 
Killed from Jan 1-May 8 Says Report, 1. August 2017, 

https://www.reuters.com/article/us-afghanistancasualties/afghan-forces-lose-2531-killed-from-jan-1-may-8-says-
report-idUSKBN1AH33P. 

Siehe auch RFE/RL, At least 11 Afghan Police Killed in Taliban Attack, 17. Dezember 2017, 

https://www.rferl.org/a/afghanistan-police-killed-helmand-attack/28923010.html; 

Security 
 

Council Report, December 2017 Monthly Forecast, 30. November 2017, 
http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/201712/afghanistan_23.php; 

Reuters, Taliban Attack Afghan Checkpoints, Killing more than 20 Police, 14. November 2017, 

https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-taliban/taliban-attack-afghan-checkpoints-killing-more-than-20-
police-idUSKBN1DE0IV; 

New York Times, Taliban 'Red Unit' with Night Vision Kills Dozens of Afghan Officers, 14. November 2017, 
https://www.nytimes.com/2017/11/14/world/asia/afghanistan-taliban-attack-police.html; 

The Guardian, Wave of Taliban Suicide Attacks on Afghan Forces Kills at Least 74, 17. Oktober 2017, 

https://www.theguardian.com/world/2017/oct/17/attack-afghan-police-training-centre- 
 

gardez-taliban; CBS News, Dozens Killed in Trio of Taliban Attacks Targeting Police, 17. Oktober 2017, 
https://www.cbsnews.com/news/taliban-attack-afghanistan-police-paktia-ghazni-farah/; Security Council Report, 
June 2017 Monthly Forecast, 31. Mai 2017, http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2017-
06/afghanistan_21.php. 
 

273 Pajhwok Afghan News, 1 Killed, 7 Injured in Taliban Attack on ALP Post, 6. Februar 2018, 

https://www.pajhwok.com/en/2018/02/06/1killed-7-injured-taliban-attack-alp-post; Xinhua, 5 Police Killed, 2 
Injured in Militants' Attack in N. Afghanistan, 11. Januar 2018, 

http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/11/c_136888053.htm; Xinhua, 8 Killed in Car Bombing Attack on 
Police Station in S. Afghanistan, 22. Dezember 2017, 

http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/22/c_136845594.html; 

Pajhwok Afghan News, 7 ALP Men, 12 Taliban Killed in Zabul Clashes, 12. August 2017, 

https://www.pajhwok.com/en/2017/08/12/7-alp-men-12-taliban-killed-zabul-clashes; 
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Al Jazeera, Officials: Taliban, ISIL Coordinated Sar-e Pul Attack, 7. August 2017, 

http://www.aljazeera.com/news/2017/08/sar-pul-taliban-isiljoined-forces-kill-afghans-170807085258761.html; 

UNAMA, Human Rights and Protection of Civilians in Armed Conflict: 

Special Report Attacks in Mirza Olang, Sari Pul Province: 3 - 5 August 2017, August 2017, 

http://www.refworld.org/docid/5a534e764.html, S. 1; Pajhwok Afghan News, 30 ALP Men Killed in 
Badakhshan Ambush, 21. Juli 2017, https://www.pajhwok.com/en/2017/07/21/30-alp-men-killedbadakhshan-
ambush; Pajhwok Afghan News, ALP Commander among 10 Killed in Jawzjan Clash, 25. Februar 2017, 

https://www.pajhwok.com/en/2017/02/25/alp-commander-among-10-killed-jawzjan-clash. 
 

274 "[A]ls sich die afghanische lokale Polizei (ALP) und ähnliche Sicherheitskräfte aus der Region zum ersten 
Mal formierten, gingen die Taliban besonders brutal gegen diese vor, wobei sie darauf abzielten, sowohl lokale 
Polizisten als auch Stammesälteste, die die Polizisten unterstützten, zu töten. Die Zahl ziviler Opfer bestätigt 
diesen Umstand, proportional gesehen wurden mehr Mitglieder der afghanischen lokalen Polizei als Soldaten der 
afghanischen nationalen Sicherheitskräfte (ANA) getötet. Laut einer Schätzung des [Leiters der Direktion für 
Mitarbeiter der afghanischen lokalen Polizei, Colonel Ali Shah] Ahmadzai, handelt es sich hierbei um ein 
Verhältnis von 5:7-8. Er berichtete, dass jedes Monat 60 bis 100 afghanische Lokalpolizisten getötet und 400 bis 
600 verwundet wurden. Die Taliban bedienten sich auch der Propaganda, 
 

und auch außer Dienst angegriffen.275 Ferner wird berichtet, dass regierungsfeindliche Kräfte auch Angehörige 
anderer Polizeikräfte in Afghanistan276 sowie ehemalige Angehörige der ANDSF10 ins Visier nehmen. 
 

Wie in Abschnitt II.C.1.c. beschrieben, haben regierungsfeindliche Kräfte Berichten zufolge seit Beginn der 
Wählereintragung am 14. April 2018 Personen angegriffen, die mit den Wahlen befasst waren, darunter 
Wahlhelfer und Angehörige der afghanischen nationalen Polizei, unter anderem durch gezielte Tötung, 
Entführung, Bedrohung, Einschüchterung und Schikanen.11 
 

c) Zivilisten, die mit den afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräften/regierungsnahen 
Kräften verbunden sind oder diese vermeintlich unterstützen 
 

Regierungsfeindliche Kräfte (AGEs) greifen zahlreichen Berichten zufolge Zivilisten an, die der 
 

Zusammenarbeit oder der "Spionage" für regierungsnahe Kräfte, darunter die afghanischen nationalen 
Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF), verdächtigt werden.12 
 

um die afghanische Lokalpolizei als böse, unmoralisch und isoliert, sowie als Haschischraucher (charsi) und 
Bastarde des Petraeus darzustellen." [Übersetzung durch UNHCR]. AAN, Update on the Afghan Local Police: 
Making Sure They Are Armed, Trained, Paid and Exist, 5. Juli 2017, 

https://www.afghanistan-analysts.org/update-on-the-afghan-local-police-making-sure-they-are-armed-trained-
paid-andexist/. 

Die afghanische Regierung rief die afghanische lokale Polizei (ALP), auch Kommunalpolizei genannt, im Jahr 
2010 ins Leben, um jene Dörfer und Distrikte im Land zu beschützen, in denen es weniger Armee- und 
Polizeipräsenz gibt. Xinhua, 5 Police Killed, 2 Injured in Militants' Attack in N. Afghanistan, 11. Januar 2018, 
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/11/c_136888053.htm. 
 

275 "Wie auch im Jahr 2016, griffen regierungsfeindliche Kräfte (AGEs) weiterhin Polizisten außer Dienst und 
ehemalige Polizisten der afghanischen lokalen Polizei an." [Übersetzung durch UNHCR]. 

UNAMA, Afghanistan: Mid-Year Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict 2017, Juli 2017, 
http://www.refworld.org/docid/596e0b5e4.html, S. 43; siehe auch ebd., S. 15. "UNAMA beobachtete, dass 
regierungsfeindliche Kräfte neben der gezielten Entführung ziviler Staatsbediensteter, darunter auch afghanische 
nationale Polizisten außer Dienst, häufig auch Zivilpersonen aufgrund des Verdachts entführten, dass diese 
Beziehungen zur Regierung hätten oder für die Regierung arbeiteten [...] Häufig töteten regierungsfeindliche 
Kräfte die als Mitglieder der afghanischen nationalen Sicherheitskräfte identifizierten Personen außer Dienst, 
deren Familien, zivile Staatsbedienstete sowie Personen, die vermeintlich Regierungsspione seien." 

[Übersetzung durch UNHCR]. UNAMA, Afghanistan: Annual Report on the Protection of Civilians in Armed 
Conflict 2016, Februar 2017, http://www.refworld.org/docid/58bd20104.html, S. 67. 
 

276 Salam Watandar, Three ANCOP Men Killed by the Taliban in Kunduz, 5. Juli 2017, 
http://salamwatandar.com/english/article.aspx?a=32753; Ariana News, Taliban Shot Down ANA Chopper in 
Baghlan, 9. Oktober 2016, https://ariananews.af/taliban-shot-down-ana-chopper-inbaghlan. 
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d) Zivilisten, die mit den internationalen Streitkräften verbunden sind oder diese vermeintlich unterstützen 
 

Regierungsfeindliche Kräfte (AGEs) haben Berichten zufolge afghanische Zivilisten, die für die internationalen 
Streitkräfte als Dolmetscher oder in anderen zivilen Funktionen arbeiteten, bedroht und angegriffen.280 Aus 
Berichten geht auch hervor, dass regierungsfeindliche Kräfte (AGEs) gegen ehemalige Mitarbeiter der 
internationalen Streitkräfte und der Regierung vorgehen.13 
 

e) Mitarbeiter humanitärer Hilfs- und Entwicklungsorganisationen 
 

Regierungsfeindliche Kräfte greifen Berichten zufolge Zivilisten an, die Mitarbeiter internationaler oder 
afghanischer humanitärer Hilfsorganisationen sind, darunter afghanische Staatsbürger, die für 
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen arbeiten, Mitarbeiter internationaler 
 

Entwicklungsorganisationen, nationaler und internationaler Nichtregierungsorganisationen (NGOs)14 
 

oder früher für die afghanischen nationalen Sicherheitskräfte gearbeitet hätten [...] Die Ermordungen scheinen 
von dem Verlangen geleitet worden zu sein, Unterstützer der Regierung in der Region zu eliminieren, um es 
regierungsfeindlichen Kräften zu erleichtern, die Kontrolle über das neu gewonnene Territorium 
aufrechtzuerhalten." 

[Übersetzung durch UNHCR]. UNAMA, Afghanistan: Mid-Year Report on the Protection of Civilians in Armed 
Conflict 2017, Juli 2017, http://www.refworld.org/docid/596e0b5e4.html, S. 43. Am 30. Januar 2017 töteten 
regierungsfeindliche Kräfte Berichten zufolge im Distrikt Yagan, in der Provinz Badakhshan, eine schwangere 
Frau, die verdächtigt wurde, sie unterstütze die Regierung. ebd., S. 11. Am 16. September 2016 entführten und 
töteten regierungsfeindliche Kräfte einen dreizehnjährigen Jungen aus der Provinz Paktia in der Annahme, er sei 
ein Regierungsspion. UNAMA, Afghanistan: Annual Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict 
2016, Februar 2017, http://www.refworld.org/docid/58bd20104.html, S. 63. Im Jahr 2016 dokumentierte 
UNAMA 41 Vorfälle von Bestrafungen, die Zivilpersonen von parallelen Justizstrukturen regierungsfeindlicher 
Kräfte auferlegt wurden und 50 
 

Zivilopfer zur Folge hatten (38 Tote und 12 Verletzte). Diese Bestrafungen beinhalteten die gezielte Ermordung 
und/oder Verletzung einer Person, die verdächtigt wurden, sie würde mit der Regierung "zusammenarbeiten" 
oder für diese spionieren. UNAMA, ebd., S. 69. Außerdem schrieb UNAMA im Jahr 2016 sieben Vorfälle, bei 
denen unter anderem elf Kinder entführt wurden, den Taliban zu sowie UNAMA einen Vorfall, bei dem zwei 
Kinder entführt wurden, dem Islamischen Staat zurechnete. Bei den entführten Kindern handelte es sich 
vorwiegend um Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren, die vermeintlich Unterstützer der Regierung oder 
Mitglieder der afghanischen nationalen Sicherheitskräfte waren oder auch Verbindungen zu rivalisierenden 
regierungsfeindlichen Kräften hatten. UNAMA, ebd., S. 69. 
 

280 Seit dem Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan im Jahr 2014 haben die Taliban zunehmend zivile 
Dolmetscher, die für internationale Streitkräfte und insbesondere für die Streitkräfte des US-amerikanischen 
Militärs arbeiteten, bedroht und getötet. In einem Interview aus dem Jahr 2016 bezeichnete Zabihullah Mujahid, 
Sprecher der Taliban, die Dolmetscher als "nationale Verräter". Smithsonian Magazine, The Tragic Fate of the 
Afghan Interpreters the U.S. Left Behind, November 2016, https://www.smithsonianmag.com/history/tragic-
fate-afghaninterpreters-left-behind-180960785/. "Die Taliban in Afghanistan greifen aktiv [...] afghanische 
Dolmetscher an." [Übersetzung durch UNHCR]. Politico, Save the Visa Program for Afghan Interpreters, 31. 
Mai 2016, https://www.politico.com/agenda/story/2016/05/congressshould-save-visa-program-for-afghan-
interpreters-000135. Auch zivile Auftragnehmer wurden bewusst von regierungsfeindlichen Kräften angegriffen. 
Siehe zum Beispiel Reuters, Gunmen Kill Two Afghan Women Contractors at Air Base near Kabul, 9 August 
2017, https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack/gunmen-kill-two-afghan-women-contractors-at-air-
base-near-kabulidUSKBN1AP20R; 

Reuters, Taliban Claim Suicide Attack on Contractor Camp in Kabul, 4. Januar 2016, 

https://www.reuters.com/article/usafghanistan-blast/taliban-claim-suicide-attack-on-contractor-camp-in-kabul-
idUSKBN0UI0FT20160104. 
 

sowie LKW-Fahrer, Bauarbeiter und Personen, die in Bergbau- und anderen Entwicklungsprojekten tätig 
sind.283 Personen mit diesen Profilen wurden Berichten zufolge getötet, entführt und eingeschüchtert. 
 

f) Menschenrechtsaktivisten 
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Regierungsfeindliche Kräfte nehmen Berichten zufolge Menschenrechtsaktivisten ins Visier und töten oder 
verletzen sie durch gezielte Angriffe.284 Besonders gefährdet seien weibliche Menschenrechtsverteidiger.285 
 

Security, 15. Dezember 2017, A/72/651-S/2017/1056, http://www.refworld.org/docid/5a56465c4.html, Absatz 
48. Nachdem ein Anschlag von regierungsfeindlichen Kräften verübt worden war, bei dem sechs Mitarbeiter von 
Hilfsorganisationen getötet wurden, stellte das Komitee vom Internationalen Roten Kreuz seine Aktivitäten in 
Afghanistan im Februar 2017 vorübergehend ein. Al Jazeera, Afghanistan: ICRC Halts Operations After 
Workers Killed, 9. Februar 2017, 

http://www.aljazeera.com/news/2017/02/afghanistan-icrc-halts-operations-workers-
killed170209062643029.html; The Guardian, Six Red Cross Workers in Afghanistan Killed in Ambush, 8. 
Februar 2017, 

https://www.theguardian.com/world/2017/feb/08/six-red-cross-workers-in-afghanistan-are-shot-dead-in-attack. 
Freedom House zufolge "zählte das Wirtschaftsministerium während des Jahres 2016 1.971 aktive lokale nicht-
staatliche Organisationen und 279 internationale nichtstaatliche Organisationen [...] Drohungen und Gewalt 
durch die Taliban und andere Akteure, und vor allem eine Reihe von Entführungen, haben die Aktivitäten vieler 
nicht-staatlicher Organisationen eingedämmt und die Anwerbung von Mitarbeitern ausländischer 
Hilfsorganisationen erschwert." 

[Übersetzung durch UNHCR]. Freedom House, Freedom in the World 2017: 

Afghanistan, 2. Juni 2017, 

http://www.refworld.org/docid/5936a46d13.html. Einem Bericht der Watchlist zufolge wurden zwischen Januar 
2015 und November 2016 
 

441 Anschläge auf Mitarbeiter von Hilfsorganisationen verübt; 81 Mitarbeiter wurden getötet, 113 verletzt und 
268 entführt. Watchlist on Children and Armed Conflict, "Every Clinic is Now on the Frontline": The Impact on 
Children of Attacks on Health Care in Afghanistan, 6. März 2017, 

http://watchlist.org/wp-content/uploads/2213-watchlist-field-report-afghanistan-lr.pdf. Siehe auch Deutsche 
Welle, Why Are Afghan Militants Targeting Aid Workers?, 18. September 2017, 

http://www.dw.com/en/why-are-afghan-militants-targeting-aid-workers/a40558657. 
 

283 Im Juli 2017 detonierte in einem Bus, in dem sich Mitarbeiter des afghanischen Ministeriums für Bergbau 
und Petroleum befanden, eine von einem Selbstmordattentäter gezündete Bombe. Dabei kamen 38 Personen ums 
Leben und mehr als 40 wurden verletzt. The Guardian, 
 

Afghanistan: Dozens Dead in Kabul Bombing Targeting Government Workers, 24. Juli 2017, 

https://www.theguardian.com/world/2017/jul/24/afghanistan-dozens-dead-kabul-bombing-politicians; Al 
Jazeera, Taliban Claim Deadly Kabul Suicide Attack, 24. Juli 2017, 

http://www.aljazeera.com/news/2017/07/casualties-feared-kabul-car-bomb-attack170724034019038.html. "In 
Afghanistan waren am häufigsten Baufirmen und deren Personal, private Sicherheitsfirmen sowie deren 
 

Angestellte und Krankenhäuser/Kliniken das Ziel [von Anschlägen regierungsfeindlicher Kräfte]. Anschläge 
wurden in Afghanistan auch auf Privatpersonen aufgrund deren Berufs, wie etwa Bauarbeiter und Ingenieure, 
verübt." [Übersetzung durch UNHCR]. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to 
Terrorism (START), Mass Casualty Explosives Attacks in Iraq and Afghanistan: Background Report, Juni 2017, 

https://www.start.umd.edu/pubs/START_MassCasualtyExplosivesAttacksIraqAfghanistan_BackgroundReport_J
une2017.pdf, 

S. 
 

2, 3. 
 

284 Amnesty International, Amnesty International Report 2017/18: 

Afghanistan, 22. Februar 2018, 

http://www.refworld.org/docid/5a99395da.html. "Im Jahr 2017 waren zivilgesellschaftliche Akteure, darunter 
Menschenrechtsverteidiger und Mitarbeiter von Medienunternehmen, von mehr Drohungen und 
Einschränkungen betroffen [...] Menschenrechtsverteidiger waren von Verhaftungen und Einschüchterungen 
durch die Sicherheitsbehörden aufgrund ihnen vorgeworfener Verbrechen in Bezug auf die nationale Sicherheit 
betroffen [...] Im Jahr 2017 bestätigten UNAMA und das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte (OHCHR) Drohungen gegen zivilgesellschaftliche Akteure und Menschenrechtsverteidiger, 
die zur Entstehung eines Klimas der Angst führten und deren Arbeit zusätzlich beeinträchtigten. Es wurden 
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zwölf solcher Fälle von Drohungen dokumentiert, die hauptsächlich von regierungsfeindlichen Kräften in zentral 
gelegenen Regionen sowie Regionen im Süden, Nordosten und Südosten und auch dem zentralen Hochland 
ausgingen. Am 18. Juli [2017] wurde ein Menschenrechtsverteidiger aus der Provinz Badghis von den Taliban 
bedroht und von ihm verlangt, seine Tätigkeiten aufzugeben." 

[Übersetzung durch UNHCR]. UN General Assembly, The Situation of Human Rights in Afghanistan and 
Technical Assistance Achievements in the Field of Human Rights, 21. Februar 2018, A/HRC/37/45, 
 

http://www.refworld.org/docid/5b03e25e4.html, Absätze 70, 74. "[A]ufständische werden auch von fahrenden 
Fahrzeugen aus, wie etwa Motorrädern, auf bestimmte Einzelpersonen in Städten schießen. Bei den Opfern 
derartiger Anschläge handelt es sich etwa um Verkehrspolizisten, mutmaßliche Spione oder 
Menschenrechtsaktivisten mittlerer Ebene, und häufig sind es Personen, die bereits zuvor 
 

Todesdrohungen erhalten haben." [Übersetzung durch UNHCR]. B. Osman, leitender Analytiker bei ICG, zitiert 
in EASO, Country of Origin 
 

Information Report: Afghanistan Individuals Targeted by Armed Actors in the Conflict, Dezember 2017, 
 

http://www.refworld.org/docid/5a38cd874.html, S. 26. "Zivilgesellschaftliche Aktivisten [...] sind aufgrund ihrer 
Tätigkeit und manchmal auch deren einflussreicher Rolle in der Gesellschaft der Gewalt von 
regierungsfeindlichen Kräften (AGEs) und afghanischen nationalen 
 

Sicherheitskräften ausgesetzt." [Übersetzung durch UNHCR]. UNAMA, Afghanistan: Annual Report on the 
Protection of Civilians in Armed Conflict 2016, Februar 2017, 

http://www.refworld.org/docid/58bd20104.html, S. 32. Siehe auch Pahjwok Afghan News, Civil Society Activist 
Gunned down in Nangarhar Capital, 10. Juli 2017, 

https://www.pajhwok.com/en/2017/07/10/civil-society-activist-gunned-down-nangarharcapital. 
 

285 "Frauenrechtsverteidiger waren weiterhin von Drohungen und Einschüchterungen durch staatliche und 
nicht-staatliche Akteure in Afghanistan betroffen. Die meisten Fälle wurden aufgrund mangelnden Vertrauens in 
die Sicherheitsbehörden nicht bei der Polizei gemeldet, die es immer wieder verabsäumte, diesen Drohungen 
nachzugehen und sie zu untersuchen. Einige Personen, die die Drohungen meldeten, bekamen keine 
 

Unterstützung oder keinen Schutz." [Übersetzung durch UNHCR]. 

Amnesty International, Amnesty International Report 2017/18: 

Afghanistan, 22. Februar 2018, 

http://www.refworld.org/docid/5a99395da.html. 

"Zivilgesellschaftliche Akteure, darunter Menschenrechtsverteidiger und speziell weibliche 
Menschenrechtsverteidiger und -aktivisten sowie Journalisten wurden bedroht, eingeschüchtert und bedrängt und 
machmal bei Anschlägen getötet." [Übersetzung durch UNHCR]. UN General Assembly, The Situation of 
Human Rights in Afghanistan and Technical Assistance Achievements in the Field of Human Rights, 21. 
Februar 2018, A/HRC/37/45, 

http://www.refworld.org/docid/5b03e25e4.html, Absatz 82. UNAMA berichtet, dass Frauenaktivist 
"überproportional" von Drohungen und Einschüchterung durch regierungsfeindliche Kräfte (AGEs) "betroffen 
waren". "Hauptsächlich gingen diese von regierungsfeindlichen Kräften aus, die gewaltsame extremistische 
Ideologien propagieren, und betrafen Konfliktgebiete, die eine Teilhabe von Frauen am öffentlichen Leben und 
die Unterstüzung von Frauenrechten ablehnen." 

[Übersetzung durch UNHCR]. UNAMA, Afghanistan: Annual Report on the Protection of Civilians in Armed 
Conflict 2016, Februar 2017, http://www.refworld.org/docid/58bd20104.html, S. 32. "In der derzeit 
 

g) Stammesälteste und religiöse Führer 
 

Regierungsfeindliche Kräfte greifen Berichten zufolge lokale traditionelle Führer wie Stammesälteste an, die 
ihrer Wahrnehmung nach die Regierung oder die internationale Gemeinschaft unterstützen bzw. die 
regierungsfeindlichen Kräfte nicht unterstützen.15 
 

Es wird berichtet, dass Angriffe auf religiöse Führer durch regierungsfeindliche Kräfte (AGEs) zunehmen.16 
2016 und 2017 meldete UNAMA ein klar erkennbares Muster von Tötungen, Entführungen, Bedrohungen und 
Einschüchterung durch AGEs gegen führende Geistliche, die nach Ansicht der AGEs "in der Lage sind, die 
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öffentliche Einstellung durch ihre Botschaften zu beeinflussen, oder weil sie angeblich aufseiten der Regierung 
stehen".17 Seit 2016 wurde außerdem von mehreren Zwischenfällen berichtet, bei denen AGEs 
Religionsgelehrte töteten, die "öffentlich die Rechtmäßigkeit der regierungsähnlichen Funktionen [der AGEs] 
angezweifelt und Bedenken über militärische Operationen und Gewalt zum Ausdruck gebracht haben".18 Die 
Taliban haben versucht, das Töten von religiösen Führern öffentlich zu rechtfertigen, indem sie die Opfer als 
Spione der Regierung bezeichneten, die versucht hätten, "die islamischen Regeln zugunsten der Regierung zu 
ändern.290 
 

h) Frauen im öffentlichen Leben 
 

Obwohl Frauen seit 2001 einige Führungspositionen in der afghanischen Regierung und in der Zivilgesellschaft, 
einschließlich als Richterinnen und Parlamentsmitglieder, übernommen haben, werden Frauen im öffentlichen 
Leben und in öffentlichen Ämtern weiterhin bedroht, eingeschüchtert und gewaltsam angegriffen.19 Es wird von 
immer häufigeren Angriffen gegen im öffentlichen Raum stehende Frauen berichtet, etwa gegen weibliche 
Parlamentsmitglieder, weibliche Mitglieder des Provinzrates, weibliche Staatsbedienstete, Journalistinnen, 
Rechtsanwältinnen, Polizeibeamtinnen, 
 

Lehrerinnen, Menschenrechtsaktivistinnen und in internationalen Organisationen tätige Frauen.20 Die 
 

vorherrschenden konservativen und unsicheren Lage befinden sich weibliche MRVs 
[Menschenrechtsverteidiger] in einer besonders schwierigen Situation: Sie werden nicht nur für die Arbeit, die 
sie verrichten, sondern auch für die Personen, die sie sind, und die Tatsache, dass sie soziale und religiöse 
Patriachalnormen infrage stellen, angegriffen. Dies könnte eine Stigmatisierung, Isolation und verschiedene 
Formen von Drohungen und Gewalt zur Folge haben [...]weibliche Menschenrechtsverteidiger, die versuchen, 
Rechtsverletzungen zu melden, werden stigmatisiert oder sogar angeschuldigt, die Verletzungen selbst begangen 
zu haben." 

[Übersetzung durch UNHCR]. European External Action Service, EU+ Local Strategy for Human Rights 
Defenders in Afghanistan 2014 - Revised 2016, 15. Januar 2017, 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/170115_final_eu_local_strategy_for_hrds_in_afghanistan.pdf, S. 4. 
 

Angriffe gehen von regierungsfeindlichen Gruppen,293 lokalen traditionellen und religiösen Machthabern, 
Mitgliedern ihrer Gemeinschaften und staatlichen Behörden aus.294 Die Beteiligung von Frauen am öffentlichen 
Leben wird oftmals als Überschreitung gesellschaftlicher Normen wahrgenommen und als "unmoralisch" 
verurteilt. Diese Frauen werden bedroht, eingeschüchtert, schikaniert oder Opfer von Gewaltakten, einschließlich 
Mord.295 
 

Berichten zufolge bleiben die Strafverfolgungsbehörden in Fällen von Schikanen und Angriffen gegen 
 

Frauen im öffentlichen Raum vielfach untätig.296 
 

i) Als "verwestlicht" wahrgenommene Personen 
 

Es liegen Berichte über Personen vor, die aus westlichen Ländern nach Afghanistan zurückkehrten und von 
regierungsfeindlichen Gruppen bedroht, gefoltert oder getötet wurden, weil sie sich vermeintlich die diesen 
Ländern zugeschriebenen Werte zu eigen gemacht hätten, "Ausländer" geworden seien oder 
 

https://www.cfr.org/article/violence-against-female-politicians; Amnesty International, Human Rights Defenders 
under Threat - A Shrinking 
 

Space for Civil Society, 16. Mai 2017, http://www.refworld.org/docid/5a7db6494.html, S. 36; New National 
Democratic Institute, 
 

#NotTheCost: Program Guidance for Stopping Violence Against Women in Politics, 17. März 2017, 

https://www.ndi.org/sites/default/files/not-the-cost-program-guidance-final.pdf, S. 15. 
 

293 "Frauen und Mädchen wurden bewusst von den Taliban und deren Anhängern angegriffen, um sie durch 
Einschüchterungen, Todesdrohungen, 
 

Entführungen und Tötungen vom Studieren, Unterrichten, Arbeiten oder der Teilnahme an öffentlichen 
Angelegenheiten zu hindern." 
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[Übersetzung durch UNHCR]. ICC, Situation in Afghanistan: Summary of the Prosecutor's Request for 
Authorisation of an Investigation Pursuant to Article 15, 20. November 2017, 
http://www.refworld.org/docid/5a2a74314.html, Absatz 20. "Die Taliban lehnen jegliche öffentliche Rolle von 
Frauen in der afghanischen Gesellschaft ab und haben Frauenorganisationen in Kunduz angegriffen." 
[Übersetzung durch UNHCR]. USIP, Afghan Women Defend Their Rights Against the Taliban, 9. Mai 2017, 
https://www.usip.org/publications/2017/05/afghan-women-defend-their-rights-against-taliban. 
"Regierungsfeindliche Kräfte griffen Frauenrechtsaktivistinnen und Frauen, die im öffentlichen Leben aktiv 
sind, sowie Frauen, die in einem für sie untypischen Sektor arbeiten, wie etwa dem Polizei- oder 
Sicherheitsweisen, an und schmälerten dadurch deren Teilhabe an diesen Bereichen, da sie sich vor 
Vergeltungsschlägen fürchteten." 

[Übersetzung durch UNHCR]. UNAMA, Afghanistan: Annual Report on the Protection of Civilians in Armed 
Conflict 2016, Februar 2017, http://www.refworld.org/docid/58bd20104.html, S. 17. 
 

294 The Australian, War on Women, 2. September 2017, https://www.theaustralian.com.au/life/weekend-
australian-magazine/why-war-inafghanistan-has-failed-to-liberate-women/news-
story/a8444d36173c622950ff757cbb8b6872. 
 

295 Im Rahmen einer Studie, die von der Unabhängigen Menschenrechtskommission für Afghanistan (AIHRC) 
im Dezember 2017 veröffentlicht wurde, konnte festgestellt werden, dass 20,4 Prozent der 579 weiblichen 
Befragten in der afghanischen nationalen Polizei (ANP) bereits sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ausgesetzt 
waren. Eine ähnliche Situation bezüglich Erfahrungen mit sexueller Belästigung zeigte sich auch bei 18,3 
Prozent der 60 befragten Frauen, die den afghanischen nationalen Sicherheitskräften (ANA) angehören, und bei 
16,7 Prozent der zwölf befragten Frauen, die für den Inlandsgeheimdienst (NDS) arbeiten. AIHRC, Situation of 
Women Employed in Defense and Security Sectors, 9. Dezember 2017, 
http://www.refworld.org/docid/5a4f76654.html, S. 8, 20. Die nicht-staatliche Organisation Working Group on 
Women, Peace and Security berichtete im Oktober 2017, dass "im Laufe des letzen Jahres ein 25-prozentiger 
Anstieg an gezielten und bewussten Tötungen von Frauen in öffentlichen Rollen verzeichnet werden konnte, von 
denen die Auffassung vertreten wird, dass sie nicht den vorherrschenden Geschlechternormen entsprechen. 
Unter den Opfern befanden sich unter anderem Menschenrechtsverteidigerinnen, Lehrerinnen und 
Politikerinnen." [Übersetzung durch UNHCR]. NGO Working Group On Women, Peace And Security, Open 
Letter to Permanent Representatives to the UN: Recommendations on the Security Council Open Debate on 
Women, Peace and Security, 16. Oktober 2017, http://www.womenpeacesecurity.org/resource/open-letter-unsc-
wps-anniversary-october-2017. Im September 2017 wurde Masooma Muradi, Gouverneurin der Provinz 
Daikundi und einzige weibliche Provinz-Gouverneurin, von einem Mann ersetzt, nachdem "sie in Bezug auf die 
Vorstellung, dass eine Frau in einem konservativen und patriachalisch geprägten Land eine Machtposition 
innehat, auf starke Ablehnung [gestoßen war]." 

[Übersetzung durch UNHCR]. The Independent, Afghanistan's Only Female Governor Has Been Replaced by a 
Man, 28. September 2017, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/afghanistan-female-governor-
replaced-by-man-masoomamuradi-daikundi-sexism-resistance-gender-a7972166.html. 

Siehe auch IWPR, Afghanistan: Female Reporters Hide Their Identities, 8. März 2018, 

https://iwpr.net/global-voices/afghanistan-female-reporters-hide-their; 

IWPR, Afghan Women Hounded out of the Media, 26. Februar 
 

2018, https://iwpr.net/global-voices/afghan-women-hounded-out-media; 

Huffington Post, Being a Female Police Officer in Afghanistan Can Be Dangerous. But Here They Are, 7. 
September 2017, https://www.huffingtonpost.com/entry/female-police-
officersafghanistan_us_5966771ae4b0d51cda5f9c0a; 

Reuters, Gunmen Kill Two Afghan Women Contractors at Air Base near Kabul, 9. August 2017, 

https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack/gunmen-kill-two-afghan-women-contractors-at-air-base-
near-kabulidUSKBN1AP20R; 

Reuters, Women in Afghan Army Overcome Opposition, Threats, 4. November 2016, 

https://www.reuters.com/article/usafghanistan-women-army/women-in-afghan-army-overcome-opposition-
threats-idUSKBN12Z05W. "[Weibliche] Parlamentsmitglieder, Mitglieder des Provinzsrats, Staatsbedienstete, 
Journalistinnen, Anwältinnen, Polizistinnen, Lehrerinnen, Frauenrechtaktivistinnen und Frauen, die für 
internationale Organisationen arbeiten, waren häufig Einschüchterungen, Drohungen und Gewalt ausgesetzt. Sie 
werden als unmoralisch gesehen, da sie gegen soziale Normen verstoßen. Zentrale Behörden können sie vor 
diesen Problemen kaum beschützen." 
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[Übersetzung durch UNHCR]. The Netherlands: Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Report on 
Afghanistan, November 2016, http://www.refworld.org/docid/5a60d67d4.html, S. 81. Weitere Informationen zur 
Behandlung von Frauen, die vermeintlich gegen soziale Normen verstoßen, siehe Abschnitt III.A.8. 
 

296 "In den letzten Jahren kam es zu einer andauernden Serie von Anschlägen und Ermordungen prominenter 
Politikerinnen und 
 

Frauenrechtsaktivistinnen, über die die Regierung einfach hinweg gesehen hat." [Übersetzung durch UNHCR]. 
The Diplomat, The Women in Afghanistan's Moral Prisons, 8. März 2017, https://thediplomat.com/2017/03/the-
women-in-afghanistans-moral-prisons. "Die andauernde Unfähigkeit der Regierung, die Täter der 
konfliktbedingten Tötungen von Frauen zur Rechenschaft zu ziehen, lassen Bedenken bezüglich einer Duldung 
von Verbrechen gegen Frauen aufkommen. Vor allem die Tatsache, dass Verbrechen gegen Frauen, die 
Funktionen innehaben oder sich an Aktivitäten beteiligen, die vermeintlich gegen die vorherrschenden 
Sozialnormen verstoßen, geduldet werden, erweist sich als bedenklich". [Übersetzung durch UNHCR]. 
UNAMA, Afghanistan: Annual Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict 2016, Februar 2017, 
http://www.refworld.org/docid/58bd20104.html, S. 17. 
 

als Spione oder auf andere Weise ein westliches Land unterstützten.297 Heimkehrern wird Berichten zufolge 
von der örtlichen Gemeinschaft, aber auch von Staatsbeamten oft Misstrauen entgegengebracht, was zu 
Diskriminierung und Isolierung führt.298 Ebenso kann Personen, die anderen Profilen entsprechen - etwa Profil 

1. e (Mitarbeiter von humanitären Hilfs- und Entwicklungsorganisationen) und Profil 1.i (Frauen im öffentlichen 
Leben) - von regierungsfeindlichen Kräften vorgeworfen werden, Werte und/oder Erscheinungsbilder 
übernommen zu haben, die mit westlichen Ländern in Zusammenhang gebracht werden, und sie aus diesem 
Grund zur Zielscheibe werden. 
 

j) Andere Zivilisten, die die Regierung oder die internationale Gemeinschaft tatsächlich oder vermeintlich 
unterstützen 
 

Regierungsfeindliche Kräfte (AGEs) haben Berichten zufolge Zivilisten vorsätzlich entführt299 und getötet300, 
um sie für die tatsächliche oder vermeintliche Unterstützung der Regierung zu bestrafen, wobei die Tötungen 
anderen als Warnung dienen sollten.301 AGEs sollen verschiedene Mittel als 
 

297 "[Personen], die ins Land [Afghanistan] zurückgekehrt sind, leben in ständiger Angst, bei Anschlägen 
getötet oder verletzt zu werden. Andere sind dem Risiko ausgesetzt, aufgrund ihres Glaubens, ihrer Sexualität 
oder sogar ihrem westlichen Erscheinungsbild verfolgt zu werden." [Übersetzung durch UNHCR]. EU Observer, 
Afghan Migrant Returns Unlawful, Says Charity, 5. Oktober 2017, https://euobserver.com/migration/139290. 
Siehe auch Abschnitt III.A.6. 
 

298 Das Swedish Network of Refugee Support Groups berichtet, dass es sich bei Rückkehrern aus westlichen 
Ländern, im Vergleich zu Afghanen, die aus Nachbarländern, wie Pakistan, zurückgekehrt sind, um eine kleine 
Gruppe von Personen handelt, die marginalisiert wird. Sie werden weitgehend nicht akzeptiert und als Betrüger 
und Versager gesehen. Nach mehreren Jahren im Westen stechen sie durch ihr Aussehen und ihre Kleidung 
hervor. Swedish Network of Refugee Support Groups (FARR), Utvisning Till Afghanistan Trots Nya Larm - 
Men Många Räddades, 9. Oktober 2017, http://farr.se/en/aktuellt-a-press/notiser/1495-grupputvisning-till-
afghanistan-trots-nya-larm. Der Danish Refugee 
 

Council berichtet, dass das Misstrauen gegenüber Rückkehrern aus Europa oder "dem Westen" grundsätzlich 
größer ist, je länger sich der Rückkehrer außerhalb von Afghanistan aufgehalten hat und je weiter der 
Rückkehrer weg war. Überdies besteht für zurückgekehrte Jungen und Männer das Risiko, aufgrund ihrer hohen 
Sichtbarkeit in ländlichen Gegenden sowie aufgrund von sozialer Isolation, fehlenden sozialen Netzwerken und 
mangeldem Einkommen von Extremistengruppen oder kriminellen Netzwerken angeworben zu werden. Danish 
Refugee Council, Tilbagevenden til Afghanistan, Oktober 2017, 
https://flygtning.dk/media/3886281/tilbagevenden-til-afghanistan-2017.pdf, S. 16. "[S]taatliche Behörden 
nehmen junge männliche Rückkehrer als Bedrohung der Sicherheit wahr, da sie aufgrund einer mangelnden 
 

Ausbildung oder fehlenden Jobmöglichkeiten anfällig dafür sind, Drogenhandel zu betreiben, oder auch von 
bewaffneten nicht-staatlichen 
 

Akteuren als leichtes Ziel gesehen und von diesen angeworben werden." [Übersetzung durch UNHCR]. Asylos, 
Afghanistan: Situation of 
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Young Male 'Westernised' Returnees to Kabul, August 2017, https://asylos.eu/wp-
content/uploads/2017/08/AFG2017-05-Afghanistan- 
 

Situation-of-young-male-Westernised-returnees-to-Kabul-1.pdf, S. 18. "In Hinblick auf einen verwestlichten 
Lebensstil und religiöse Themen werden sie [Rückkehrer] nicht sehr positiv wahrgenommen. Anhand des Stils, 
des Haarschnittes oder der Kleidung einer Person ist es äußert einfach gewesen zu erkennen, ob jemand in 
Europa war.. [...] [E]s gibt Fälle, in denen sie von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. [...] Für jemanden, 
der für fünf oder sechs Jahre in Europa gelebt und sich nicht mit religiösen Themen beschäftigt hat, [...] ist es 
sehr schwer, sich wieder in seine Familie und die Gesellschaft zu integrieren. [E]s gab Fälle, bei denen 
Rückkehrer von ihren Familien ausgegrenzt wurden, da sie zu sehr westlich waren und ihrem Bruder, ihrer 
Schwester oder ihren Eltern dadurch Probleme bereiten können. Deshalb sagen sie ihnen, sie sollen nicht in ihre 
Nähe kommen und sich von der Familie fernhalten." [Übersetzung durch UNHCR]. Ebd., S. 37-38. "[J]ene 
Personen, die sich durch deren Aufenthalt im Ausland verändert haben, werden ganz klar abgelehnt [...] Die 
Gesellschaft fürchtet sich vor Rückkehrern, da sie die Rückkehrer als durch westliche Werte vergiftet 
wahrnimmt; einige der jüngsten Rückkehrer sprechen sogar mit einem Akzent, wenn sie Dari oder Paschtu 
sprechen, wodurch sie im eigenen Land zu Ausländern werden. Personen, die sich durch deren Aufenthalt im 
Ausland verändert haben, werden ganz klar abgelehnt: zum Beispiel haben manche damit begonnen, sich dem 
Säkularimus zugehörig zu fühlen oder haben sich möglicherweise einer anderen Religion zugewandt; andere 
haben ihre Sexualität entdeckt und sich als homosexuell geoutet. Solche Verhaltensweisen stoßen auf 
Ablehnung, wenn sie nicht sogar mit dem Tod bestraft werden." 

[Übersetzung durch UNHCR]. Ebd., S. 39. 
 

"[V]iele junge Menschen wollten die Tatsache geheim halten, dass sie sich im Vereinigten Königreich 
aufgehalten haben [...] Vor allem in Gebieten, die von den Taliban kontrolliert werden, wollten sie nicht, dass sie 
jemand Englisch sprechen hört oder sieht, dass sich internationale 
 

Kontakte auf ihrem Handy befinden." [Übersetzung durch UNHCR]. E. 

Bowerman, Risks Encountered after Forced Removal: The Return Experiences of Young Afghans, Februar 
2017, http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/resettlement/bowerman.pdf, S. 79. 
 

299 "Regierungsfeindliche Kräfte entführten Zivilpersonen aufgrund der Annahme, dass sie Verbindungen zur 
Regierung hätten oder für diese arbeiteten. [...] Das ganze Jahr 2017 hindurch dokumentierte UNAMA laufend 
Entführungen von Zivilpersonen durch regierungsfeindliche Kräfte und verzeichnete 255 Vorfälle, bei denen 
1.005 Zivilpersonen entführt und in weiterer Folge 76 getötet und 17 verletzt wurden." [Übersetzung durch 
UNHCR]. UNAMA, Afghanistan: 

Annual Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict 2017, Februar 2018, 
http://www.refworld.org/docid/5a854a614.html, S. 34; siehe auch ebd., S. 35. 
 

300 Obwohl regierungsfeindliche Kräfte viele der entführten Personen nach der Bezahlung von Lösegeldern 
oder dem Einschreiten von Ältesten freigelassen haben, töteten sie manche von ihnen - vor allem jene, die sie für 
Spione hielten. Drei der 33 von den Taliban entführten Zivilpersonen wurden hingerichtet. [...] Von den 76 
Zivilisten, die bei Entführungen im Jahr 2017 getötet wurden, starben beinahe alle durch absichtliche Tötungen 
und eine Handvoll von ihnen bei Fluchtversuchen." [Übersetzung durch UNHCR]. UNAMA, Afghanistan: 
Annual Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict 2017, Februar 2018, 

http://www.refworld.org/docid/5a854a614.html, S. 35. "Der Islamische Staat-Khorasan (IS-K) und die 
wiedererstarkenden Taliban [...] nutzen Selbstmordattentate, improvisierte Sprengkörper (IEDs) und gezielte 
Tötungen, um Zivilisten zu töten, von denen sie annehmen, dass sie Verbindungen zur Regierung haben. 
Zivilisten werden auch entführt und, größtenteils von bewaffneten Oppositionsgruppen (AOGs), erpresst." 
[Übersetzung durch UNHCR]. CIVIC, Saving Ourselves: Security Transition and Impact on Civilian Protection 
in Afghanistan, 21. November 2016, 
https://civiliansinconflict.org/wpcontent/uploads/2017/09/Afghanistan_CivilianProtection_Interactive_FINAL.p
df, S. 11. 
 

301 "Die verfügbaren Informationen liefern eine begründete Basis zur Annahme, dass Mitglieder der Taliban 
und mit ihnen verbundene Gruppen für mutmaßliche Verbrechen, die im Kontext der derzeitigen Situation 
verübt werden und bei denen es sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen handelt, 
verantwortlich sind. Diese Verbrechen sind Bestandteil einer weitverbreiteten und systematischen Kampagne der 
Einschüchterung, gezielter Tötungen und Entführungen von Zivilisten, von denen angenommen wird, dass sie 
die afghanische Regierung und ausländische Organisationen unterstützen oder die Regeln und Ideologien der 
Taliban ablehnen." [Übersetzung durch UNHCR]. ICC, Situation in Afghanistan: Summary of the Prosecutor's 
Request for Authorisation of an Investigation Pursuant to Article 
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Warnung einsetzen, um Zivilisten davon abzuhalten, die Regierung zu unterstützen, darunter SMS, 21 
 

Sendungen im örtlichen Radio, soziale Medien und sogenannte Nachtbriefe" (shab nameha).302 Wo es AGEs 
nicht gelang, Unterstützung in der Öffentlichkeit zu finden, schikanieren sie laut Berichten örtliche 
Gemeinschaften, schüchtern sie ein und bestrafen die örtliche Bevölkerung für ihre tatsächliche oder 
vermeintliche Unterstützung der Regierung oder einer rivalisierenden regierungsfeindlichen 
 

Gruppe.22 Zivilisten, die sie der "Spionage für" die Regierung beschuldigen, werden in Schnellverfahren von 
parallelen und illegalen, von AGEs eingerichteten Justizstrukturen abgeurteilt; die Strafe für derartige angebliche 
"Verbrechen" ist in der Regel die Hinrichtung.23 
 

k) Familienangehörige von Personen, die tatsächlich oder vermeintlich mit der Regierung oder mit der 
internationalen Gemeinschaft verbunden sind, oder diese tatsächlich oder vermeintlich unterstützen 
 

Regierungsfeindliche Kräfte haben Berichten zufolge Familienangehörige von Personen mit den oben 
angeführten Profilen als Vergeltungsmaßnahme und gemäß dem Prinzip der Sippenhaft angegriffen.24 
Insbesondere wurden Verwandte, darunter Frauen und Kinder, von Regierungsmitarbeitern und 
 

Angehörige der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte Opfer von Schikanen, Entführung, 
Gewalt und Tötung.25 
 

15, 20. November 2017, http://www.refworld.org/docid/5a2a74314.html, Absatz 3. Siehe auch UNAMA, 
Protection of Civilians in Armed 
 

Conflict: Attacks Against Places of Worship, Religious Leaders and Worshippers, 7. November 2017, 

http://www.refworld.org/docid/5a0b0b534.html, S. 1-2; UN Secretary-General, The Situation in Afghanistan and 
its Implications for International Peace and Security, 15. September 2017, A/72/392-S/2017/783, 
http://www.refworld.org/docid/59c3a9f64.html, S. 8; UNAMA, Afghanistan: Mid-Year Report on the Protection 
of Civilians in Armed Conflict 2017, Juli 2017, http://www.refworld.org/docid/596e0b5e4.html, S. 37, 43. 
 

302 Siehe zum Beispiel Times of Islamabad, Daesh Night Letters across Afghan Province; Warning Support 
Against Taliban, 9. Januar 2018, 

https://timesofislamabad.com/09-Jan-2018/daesh-night-letters-across-afghan-province-warning-support-against-
taliban; The New Arab, The Taliban's Massive Social Media Presence that's Being Ignored, 22. November 2017, 
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2017/11/22/ The-Talibans-massive-social-media-presence-thats-
being-ignored; RFE/RL, Taliban Propaganda Meets the Digital Age, 10. Juli 2017, 
https://gandhara.rferl.org/a/taliban-propaganda/28606576.html; The Diplomat, The Taliban's Latest Battlefield: 
Social Media, 8. September 
 

1. Beweiswürdigung: 
 

Die getroffenen Feststellungen ergeben sich aus dem dem Bundesverwaltungsgericht vorliegenden 
Verwaltungsakt des Beschwerdeführers, aus dem Ergebnis der mündlichen Beschwerdeverhandlung am 
13.05.2019 und resultieren aus seiner Erstbefragung und seinen Einvernahmen beim Bundesasylamt und BFA. 
 

Die Identität, Staatsangehörigkeit, Volksgruppenzugehörigkeit und Religionszugehörigkeit gelten auf Grund 
seiner diesbezüglich glaubwürdigen Angaben, vorgelegten Unterlagen und dem dem BVwG vorliegenden 
Rechercheergebnis als erwiesen. 
 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers wird wie folgt gewürdigt: 
 

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist 
auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV270 Blg. NR. 18. GP; AB 328 Blg NR 18. GP] zu verweisen, die 
wiederum der Judikatur des Verwaltungs¬gerichtshofes entnommen wurden): 
 

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht 
erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht 
aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen. 
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2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in 
wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. 
Diese Voraussetzung ist u. a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im 
Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und 
 

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen 
auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen 
verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder 
unbegründet einsilbig und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die 
nötige Mitwirkung verweigert. 
 

Weiters hat der Verwaltungsgerichtshof in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der persönliche 
Eindruck ist, den das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen der 
Berufungsverhandlung von dem Berufungswerber gewinnt (siehe z.B. VwGH 24.06.1999, Zl. 98/20/0435 bzw. 
VwGH 20.5.1999, Zl. 98/20/0505). 
 

Der Beschwerdeführer hinterließ in der öffentlich-mündlichen Beschwerdeverhandlung einen persönlich 
glaubwürdigen Eindruck. Der Beschwerdeführer wurde detailliert befragt, war im Rahmen der 
Beschwerdeverhandlung in der Lage, die konkrete Ursachen der behaupteten Bedrohungen persönlich glaubhaft 
und schlüssig darzulegen. Er war insbesondere auch imstande die vom BFA angeführten Widersprüche und 
Ungereimtheiten nachvollziehbar nach Vorhalt aufzuklären. 
 

Das BFA hatte bereits den zeitlichen Zusammenhang mit den behaupteten Ereignissen in Afghanistan und der 
Ausreise des Beschwerdeführers thematisiert und gemutmaßt, dass der Beschwerdeführer in anderen Teilen 
Afghanistan leben könnte. Damit konfrontiert gab der Beschwerdeführer überaus glaubhaft und emotional im 
Rahmen der Beschwerdeverhandlung an, er hätte eigentlich auch in Kabul bleiben wollen, jedoch sei er auch in 
Kabul gefunden worden. 
 

Zudem hatte der Beschwerdeführer Nachweise und Bestätigungen über seine behauptete Tätigkeit für eine 
amerikanische Firma in Afghanistan vorgelegt und war imstande auf Nachfrage Details zu seiner Tätigkeit 
anzugeben. Diesbezüglich ist auch darauf hinzuweisen, dass bereits das BFA die behauptete Tätigkeit des 
Beschwerdeführers für die Fimen XXXX und XXXX als glaubhaft im angefochtenen Bescheid festgestellt hat. 
Es kann auch dem vorgelegten Beweismittel hinsichtlich des Vaters des Beschwerdeführers - wie vom 
Beschwerdeführer geschildert - entnommen werden, dass der Vater wegen Schmiergeldannahme und 
Amtsmissbrauch rechtskräftig verurteilt worden sowie inhaftiert worden ist. Weiters befinden sich Ansuchen um 
Erlassung der verhängten Geldstrafe im Akt, da er nicht zahlungsfähig sei. Im Rahmen der 
Beschwerdeverhandlung hat der Beschwerdeführer diesbezüglich den Eindruck vermittelt, dass er nach wie vor 
an die Unschuld seines Vaters glaubt und vom Vater angeblich verübte Misshandlungen gegenüber Häftlingen 
und den diesem unterstellten Amtsmissbrauch nicht wahrhaben will. Die diesbezüglichen Ungereimtheiten und 
Widersprüche im Vorbringen des Beschwerdeführers betreffend die Inhaftierung seines Vaters und die 
Bedrohungen durch die Häftlinge erscheinen somit auch damit erklärbar, dass der der Beschwerdeführer 
offensichtlich um das Ansehen seines mittlerweile verstorbenen Vaters nicht zu schädigen, die Angaben 
teilweise etwas verschönt wiedergegeben hat. Dieser Umstand vermag jedoch in einer Gesamtbetrachtung nicht 
die grundsätzlich gleichlautenden Angaben des Beschwerdeführers zur Situation vor seiner Ausreise und 
insbesondere zu den Bedrohungen seiner Person aufgrund seiner Tätigkeit für eine ausländische Firma und 
aufgrund seiner Angehörigeneigenschaft zu einem Polizeibeamten in Zweifel zu ziehen. Weiters sind auch die 
Angaben des Beschwerdeführers betreffend seine Befürchtungen im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan vor 
dem Hintergrund der Verhältnisse in Afghanistan plausibel und nachvollziehbar. 
 

Das Fluchtvorbringen war in sich stimmig und wies - abgesehen von kleinen Details - keine Widersprüche auf, 
sodass das Bundesverwaltungsgericht dieses - vor allem auch aufgrund des vom Beschwerdeführer in der 
öffentlichen mündlichen Verhandlung gewonnen persönlichen Eindrucks - als glaubwürdig erachtet. 
 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht 
hinsichtlich seiner Furcht vor Verfolgung im Fall der Rückkehr nach Afghanistan auf Grund seiner 
(unterstellten) politischen Einstellung in Opposition zu den Taliban, weil sein Vater Polizist war und der 
Beschwerdeführer für eine ausländische Firma tätig war, war in ganzheitlicher Würdigung der Ergebnisse des 
Ermittlungsverfahrens, gerade unter Berücksichtigung der diesbezüglich vorliegenden herkunftsstaatsbezogenen 
Erkenntnisquellen zur allgemeinen Lage in Afghanistan insgesamt als glaubhaft zu beurteilen. So war das 
Vorbringen des Beschwerdeführers zur möglichen Furcht vor Verfolgung im Fall der Rückkehr nach 
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Afghanistan ausreichend substantiiert, umfassend, in sich schlüssig und im Hinblick auf die besonderen 
Umstände des Beschwerdeführers und die allgemeine Situation in Afghanistan plausibel. 
 

In einer Gesamtschau der Angaben des Beschwerdeführers im gesamten Verlauf des Verfahrens und aus den 
dargelegten Erwägungen erscheint das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seiner Furcht vor Verfolgung in 
Afghanistan insgesamt als glaubhaft. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht gelangt im Gegensatz zur belangten Behörde daher zum Ergebnis, dass die 
Angaben des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen sehr wohl glaubhaft sind und erfüllt das 
Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichtes die 
Voraussetzungen für die Gewährung von Asyl, weshalb davon auszugehen ist, dass dem Beschwerdeführer im 
Fall seiner Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung (zumindest) aufgrund 
der ihm unterstellten politischen Gesinnung durch die Taliban drohen würde und die staatlichen Einrichtungen 
Afghanistans nicht in der Lage sein würden, dem Beschwerdeführer vor dieser Verfolgung im ausreichenden 
Maß Schutz zu bieten. Diese Bedrohung bezieht sich auf das gesamte Staatsgebiet, da der Beschwerdeführer 
nicht nur allgemeinen Drohungen der Taliban ausgesetzt war, sondern vielmehr bereits einmal von den Taliban 
entführt und gefangen gehalten sowie misshandelt wurde. 
 

Der Beschwerdeführer hat schlüssig und glaubhaft in der Beschwerdeverhandlung dargelegt, dass er bereits 
während seines Aufenthalts in Afghanistan für zehn Tage von den Taliban angehalten und misshandelt wurde, 
weil sein Vater ein Polizist war und haben die Taliban Kenntnis über seine Tätigkeit für eine amerikanische 
Firma erlangt. Der Beschwerdeführer brachte während der Verhandlung glaubhaft vor, dass er aufgrund seiner 
Angehörigeneigenschaft zu seinem Vater, der Polizist war, und der Tätigkeit für eine amerikanische Firma 
gefährdet war und auch weiterhin gefährdet ist, von den Taliban - als politischer Feind - verfolgt zu werden. 
Logisch nachvollziehbar ist auch, dass die Taliban aufgrund der Tätigkeit für einen "Feind" eine Beendigung der 
Tätigkeit nicht als ausreichend empfinden, sondern jedenfalls versuchen gegen den Beschwerdeführer - auch 
nach Beendigung seiner Tätigkeit vorzugehen. 
 

In einer Gesamtabwägung kommt das Bundesverwaltungsgericht zu dem Schluss, dass das vom 
Beschwerdeführer vorgebrachte Vorbringen plausibel und nachvollziehbar vorgebracht wurde, und ihm somit 
die Glaubwürdigkeit zuzusprechen ist. 
 

Der Beschwerdeführer hat im Falle einer Rückkehr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgungen zu 
befürchten, und zwar droht ihm Bedrohungen durch die Häftlinge, welche nach wie vor Rache suchen würden, 
und insbesondere durch die Taliban, in dessen Blickfeld er aufgrund der Tätigkeit des Vaters und seiner eigenen 
Tätigkeit für die amerikanische Firma gelangt ist. 
 

Im Übrigen sind im Verfahren keine Anhaltspunkte hervorgekommen, die geeignet wären, das Vorbringen des 
Beschwerdeführers zu seiner drohenden Verfolgung im Fall der Rückkehr nach Afghanistan in Zweifel zu 
ziehen oder für nicht maßgeblich wahrscheinlich erscheinen zu lassen. 
 

In einer Gesamtschau der Angaben des Beschwerdeführers im gesamten Verlauf des Verfahrens und aus den 
dargelegten Erwägungen erscheint das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seiner Furcht vor Verfolgung in 
Afghanistan insgesamt als glaubhaft. Es ist daher davon auszugehen, dass dem Beschwerdeführer im Fall der 
Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit die Gefahr einer Verfolgung drohen würde. 
 

Die oben wiedergegebenen Feststellungen zur Lage in Afghanistan ergeben sich aus den den Verfahrensparteien 
zur Kenntnis gebrachten Länderberichten, die dieser Entscheidung zugrunde gelegt wurden. Bei den angeführten 
Quellen handelt es sich um Berichte verschiedener anerkannter, teilweise vor Ort agierender staatlicher und nicht 
staatlicher Organisationen, die in ihren Aussagen ein übereinstimmendes, schlüssiges Gesamtbild der Situation 
in Afghanistan ergeben. Angesichts der Seriosität der angeführten Erkenntnisquellen und der Plausibilität der 
überwiegend übereinstimmenden Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln. 
Zudem sind die Verfahrensparteien den in das Verfahren eingeführten Erkenntnisquellen zur Lage im 
Herkunftsstaat nicht in substantiierter Weise entgegengetreten. 
 

Insoweit den Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat Berichte älteren Datums zugrunde liegen, ist 
auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter Berücksichtigung der dem 
Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen vorliegenden Berichte aktuelleren Datums für die Beurteilung der 
gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert haben. 
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Die Feststellungen zur strafrechtlichen Unbescholtenheit und zu seinen Integrationsbemühungen ergeben sich 
aus den durch das erkennende Gericht eingeholten und dem Akt einliegenden Auszügen aus den amtlichen 
Datenbanken sowie den vorgelegten Unterlagen. 
 

2. Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder 
Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Gegenständlich liegt somit 
Einzelrichterzuständigkeit vor. 
 

A) Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates 
zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Flüchtling ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines 
Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 
Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes 
seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt 
ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung." 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. (vgl. zB. VwGH 22.12.1999, 
99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine 
bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte 
Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter 
Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. 
Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des 
Schutzes des Heimatstaates zu begründen. 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
nennt (VwGH 09.09.1993, 93/01/0284; 15.03.2001, 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der 
Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die 
Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar 
sein (VwGH 16.06.1994, 94/19/0183, 18.02.1999, 98/20/0468). 
 

Gemäß § 11 Abs. 1 AsylG 2005 ist ein Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen, wenn Asylwerbern in 
einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen 
wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet werden, und ihnen der Aufenthalt in 
diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann (Innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist 
gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK vorliegen kann und die Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten (§ 8 Abs.1) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind. Bei der 
Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, ist auf die allgemeinen Gegebenheiten des 
Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der Asylwerber zum Zeitpunkt der Entscheidung über den 
Antrag abzustellen (§ 11 Abs.2 leg.cit.) 
 

Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt 
der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer 
maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. (VwGH 
21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). 
 

Es sei weiters betont, dass die Glaubwürdigkeit des Vorbringens die zentrale Rolle für die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung einnimmt (VwGH vom 20.06.1990, Zl. 90/01/0041). 
 

Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, dass die 
behauptete Furcht des Beschwerdeführers, in seinem Herkunftsstaat mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit aus 
den in der GFK genannten Gründen verfolgt zu werden, begründet ist: 
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Es ist nach den Feststellungen davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach 
Afghanistan der erheblichen Gefahr ausgesetzt wäre, von den Taliban verfolgt und getötet zu werden. Der 
Beschwerdeführer hat aufgrund der ihm von den Taliban unterstellten, gegen ihre Interessen gerichteten, 
politischen Einstellung das reale Risiko einer hinreichend intensiven Verfolgung in Afghanistan durch die 
Taliban zu gewärtigen. 
 

Es ist nach Lage des Falles davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer vor der Bedrohung durch die Taliban 
in Afghanistan nicht ausreichend geschützt werden kann. Die Inanspruchnahme des Schutzes durch den 
afghanischen Staat vor dieser Bedrohung durch die Taliban ist angesichts der ineffizienten Schutzmechanismen 
des afghanischen Staates (kein funktionierender Polizei- oder Justizapparat; im Wirkungsbereich einzelner 
lokaler Machthaber bestehen keine effektiven Mechanismen zur Verhinderung der dem Beschwerdeführer 
drohenden Verfolgung) eher theoretischer Natur. Fallbezogen ist mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit davon 
auszugehen, dass der Beschwerdeführer angesichts des ihn betreffenden Verfolgungsrisikos keinen 
ausreichenden Schutz im Herkunftsstaat finden kann. 
 

Die für die Asylgewährung erforderliche Anknüpfung an einen Konventionsgrund ist ebenfalls gegeben: 
Aufgrund der Tätigkeit des Beschwerdeführers für eine amerikanische Firma und die Tätigkeit des Vaters als 
Polizist erfüllt der Beschwerdeführer für die Taliban das Bild, dass der Beschwerdeführer kein Sympathisant der 
Taliban ist, sondern mit dem politischen Gegner kooperiert. Aus diesem Umstand ergibt sich fallbezogen die für 
die Asylgewährung erforderliche Anknüpfung an einen Konventionsgrund, da der Grund für die Verfolgung des 
Beschwerdeführers solcherart wesentlich in der ihm zugeschriebenen politischen Gesinnung liegt. Im 
gegenständlichen Fall ist somit der Konventionsgrund der politischen Gesinnung bzw. der unterstellen 
politischen Gesinnung relevant. 
 

Auch an der Aktualität der Verfolgung gibt es deshalb keinen Zweifel, da für die Taliban der Beschwerdeführer 
durch Zeitablauf aufgrund der exponierten Position des Beschwerdeführers nicht die Aktualität verliert. 
 

Im Verfahren ist nicht hervorgekommen, dass dem Beschwerdeführer insoweit eine innerstaatliche 
Fluchtalternative zur Verfügung stünde, als er in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher wäre. Vielmehr 
muss davon ausgegangen werden, dass ihm die aufgezeigten Bedrohungen in allen Landesteilen drohen. Eine 
inländische Fluchtalternative kommt daher für den Beschwerdeführer nicht in Frage. 
 

Dem Beschwerdeführer war folglich gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status des Asylberechtigten 
zuzuerkennen. Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der 
Feststellung zu verbinden, dass dem Beschwerdeführer damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft 
zukommt. 
 

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass der gegenständliche Antrag auf internationalen Schutz 
am 11.06.2015 - und somit vor dem 15.11.2015 - gestellt wurde, wodurch insbesondere die §§ 2 Abs. 1 Z 15 und 
3 Abs. 4 AsylG 2005 idF BGBl. I 24/2016 ("Asyl auf Zeit") gemäß § 75 Abs. 24 AsylG im konkreten Fall keine 
Anwendung finden. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 
Rechtsfrage vor. 
 

Die Entscheidung war nur von Sachverhaltsfragen abhängig. 
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